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1. Einleitung 

Der Rückgang der Biodiversität steht seit der Ver-
öffentlichung der sogenannten Krefelder Studie 
(Hallmann et al. 2017) im medialen Fokus. Zahl-
reiche weitere Studien und Publikationen weisen 
schon seit Jahrzehnten auf die sich verschärfende 
Problematik hin (z. B. IPBES 2018, Millennium Eco-
system Assessment 2005, Secretariat of the Con-
vention on Biological Diversity 2010). Besonders 
hoch ist der Handlungsbedarf in der Agrarland-
schaft – so sind vor allem bei den dort lebenden Vö-
geln dramatische Bestandsabnahmen dokumentiert 
(BfN 2017, Busch et al. 2020, EBCC 2017, Gerlach 
et al. 2019). Um diesem Trend entgegenzuwirken, 
muss der Schutz des „Lebensraums Agrarland-
schaft“ und seiner Arten mit der Nutzung dieser 
Flächen stärker Hand in Hand gehen. 

Der Rotmilan (Milvus milvus) nutzt als Kulturfolger 
und Offenlandjäger (Aebischer 2009) landwirt-
schaftlich genutzte Flächen zur Jagd. Diese haben 
sich in den letzten Jahrzehnten jedoch stark ver-
ändert. Insbesondere der Anteil von Anbauflächen 
für Mais und Raps ist stark gestiegen, während 
Grünland und zahlreiche Feldfrüchte aus dem An-
bauspektrum ausgeschieden sind (Busch et al. 
2020, Hampicke 2018). Das Angebot an nutz-
baren Jagdflächen wie auch die Verfügbarkeit und 
Erreichbarkeit von Beutetieren hat sich in Acker-
kulturen deutlich verringert (Wasmund 2013). Die 
Abhängigkeit des Rotmilans von der landwirtschaft-
lichen Nutzung von Flächen und die besondere Ver-
antwortung Deutschlands für diesen imposanten 
Greifvogel  (vgl. Kapitel 2), ließen ihn uns als Leitart 
unseres Projekts auswählen. 

Das bundesweite Projekt „Rotmilan – Land zum 
Leben“ (www.rotmilan.org) wurde in der Zeit von 
Oktober 2013 bis März 2020 im Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz 

mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) als 
Verbundprojekt vom Deutschen Verband für Land-
schaftspflege (DVL), dem Dachverband Deutscher 
Avifaunisten (DDA), der Deutschen Wildtier Stif-
tung und neun regionalen Praxispartnern durch-
geführt. Sechs Landschaftspflegeverbände, eine 
Biologische Station, eine Stiftung und ein Förder-
verein (Übersichtskarte und Kontaktdaten siehe 
Anhang 1) berieten die Land- und Forstnutzenden 
in großflächigen regionalen Projektgebieten zu rot-
milanfreundlicher Bewirtschaftung. Zudem wurden 
die Brutbestände des Rotmilans in ausgewählten 
Kontrollgebieten erfasst.

Maßnahmen, die dem Rotmilan nutzen, unter-
stützen auch eine ganze Reihe weiterer Arten 
(Karthäuser et al. 2019). Kleinsäuger, Insekten, 
Agrarvogelarten, Greifvögel und Eulenarten, aber 
auch der Weißstorch nutzen die landwirtschaftlichen 
Flächen als Nahrungs- oder Brutraum. Daher zielte 
unser Projekt auch darauf ab, einen Maßnahmen-
mix für agrarische Lebensräume zu entwickeln 
und in der Praxis mit Landbewirtschaftenden um-
zusetzen, von dem neben dem Rotmilan als Leitart 
möglichst viele weitere heimische Arten des An-
hang I der europäischen Vogelschutzrichtlinie sowie 
andere, streng geschützte Arten profitieren. 

Im vorliegenden Leitfaden geben wir, basierend 
auf unseren Erfahrungen aus sechs Projektjahren, 
Empfehlungen zum Rotmilanschutz. Er richtet sich 
an Personen in der Land- und Forstwirtschaft, Mit-
arbeitende von Landschaftspflegeorganisationen, 
Behörden, Planungsbüros, Naturschutzverbänden 
und an alle, die sich mit diesem beeindruckenden 
Greifvogel und dem Schutz seines Lebensraums 
beschäftigen. 

http://www.rotmilan.org
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2. Grundlagen 

Der Rotmilan ist, abgesehen von Deutschlands 
Adlerarten, die größte hier heimische Greifvogel-
art. Er gehört wie alle hier vorkommenden Greife 
zu den streng geschützten Vogelarten im Sinne 
von §7 Abs. 2 Nr. 13-14 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) und ist in Anhang I der EU-
Vogelschutzrichtlinie gelistet. 

Aufgrund seiner markanten Gefiederzeichnung 
und seines gegabelten Schwanzes ist er leicht zu 
erkennen. Sein Lebensraum beschränkt sich im 
Gegensatz zu seinem weltweit verbreiteten nahen 
Artverwandten, dem Schwarzmilan, nahezu voll-
ständig auf Europa (Aebischer 2009). Seine Ver-
breitungsschwerpunkte in Deutschland hängen eng 
mit der jeweils vorherrschenden landwirtschaft-
lichen Nutzung und der Habitatvielfalt zusammen. 
Wichtige Faktoren sind dabei Nahrungsverfügbar-
keit und Erreichbarkeit von Nahrung (Katzenberger 
2019). Verbreitungszentren liegen in den Bördere-
gionen des nordostdeutschen Tieflands, den grün-
landreichen nordöstlichen und zentraldeutschen 
Mittelgebirgsregionen und in Südwestdeutsch-
land (Grüneberg & Karthäuser 2019). Rot- und 
Schwarzmilan gelten beide als Generalisten, die 
ein breites Nahrungsspektrum nutzen können. Aas, 
Kleinsäuger und Vögel spielen dabei eine wichtige 
Rolle (Bischofberger et al. 2019, Karthäuser et al. 
2019). Als Offenlandjäger benötigt der Rotmilan 
Jagdflächen, die ihm das Erkennen seiner poten-
ziellen Beute und das anschließende erfolgreiche 
Greifen ermöglichen. Durch dichte Mais-, Winter-
getreide- und Rapskulturen, besonders zur Zeit 
der Jungenaufzucht, ist ihm dies häufig verwehrt. 
Die Intensivierung der Landwirtschaft, der damit 

einhergehende Verlust von Strukturvielfalt, das 
Schließen von Deponien und die Hygienisierung der 
Landschaft (Entsorgung von Aas) haben ihm zahl-
reiche potenzielle Nahrungsquellen verschlossen 
(Aebischer 2009). 

Die besondere Verantwortung Deutschlands be-
gründet sich in der Anzahl der hier brütenden 
Rotmilanpaare und den Gefährdungen, denen sie 
ausgesetzt sind. Mehr als die Hälfe aller Rotmila-
ne weltweit brüten in Deutschland (BirdLife Inter-
national 2015a). Es ist die einzige Brutvogelart 
Deutschlands mit einem derartigen Verbreitungs-
schwerpunkt (Nicolai et al. 2009). Es wird ein star-
ker Rückgang der Rotmilanbestände in Deutschland 
seit Ende der 1980er Jahre angenommen (Sudfeldt 
et al. 2013). Allerdings liegen erst seit den 2000er 
Jahren die Daten einer bundesweiten, nach einheit-
lichen Methoden durchgeführten Erfassung vor, 
die in den Jahren 2010 – 2014 wiederholt wurde 
(Grüneberg & Karthäuser 2019). Aktuell zeigt sich 
ein differenziertes Bild: Im Norddeutschen Tiefland 
nimmt seine Zahl ab, während in den Mittelgebirgs-
regionen und in Südwestdeutschland teilweise zu-
nehmende Bestände registriert werden (Grüneberg 
& Karthäuser 2019). Es wird angenommen, dass 
ein verringertes Nahrungsangebot von den Milanen 
durch eine Vergrößerung ihrer Aktionsräume aus-
geglichen wird. Da sich brütende Rotmilane terri-
torial verhalten und ihr Revier gegen Artgenossen 
verteidigen, führt dies wiederum dazu, dass we-
niger Reviere besetzt werden und sich die Anzahl 
brütender Altvögel und damit die Reproduktions-
rate der Population verringert (Bischofberger et al. 
2019, Pfeiffer & Meyburg 2015). 



Bekannte Faktoren, die auf den Rotmilanbestand einwirken. Grafik verändert nach Nicolai (2006).

Als wichtigste derzeit bekannte Gefährdungs-
ursachen gelten: 

 – Nahrungsmangel insbesondere zur Zeit der 
Jungenaufzucht (April – Juli)

 – Störungen während der Brutzeit 

 – Kollisionen an Freileitungen, Straßenverkehr, 
Windkraftanlagen und illegale Verfolgung in 
Deutschland und in den Überwinterungsgebieten 
(insbesondere in Spanien und Frankreich)

Grundsätzlich kann an unterschiedlichen Stell-
schrauben angesetzt werden, um den Rotmi-
lanbestand zu unterstützen. Es sollten weiterhin 
Anstrengungen unternommen werden, Verluste 
durch anthropogene Einwirkungen wie Störun-
gen, Kollisionen oder illegale Verfolgung zu ver-
meiden. Über 75 % der bekannten Todesfälle sind 
auf menschliches Einwirken zurückzuführen (Aebi-
scher 2009). Verluste haben direkte Auswirkungen 
auf die lokalen Populationen, insbesondere dann, 
wenn fortpflanzungsfähige oder brütende Altvögel 
betroffen sind. 

In Deutschland werden trotz eindeutiger Rechtslage 
nach wie vor jährlich zahlreiche Greifvögel Opfer 

von Abschuss, Fallenfang, Vergiftung oder Aushors-
tung (Komitee gegen den Vogelmord 2020). Die 
Bedeutung von Windenergieanlagen (WEA) als be-
standsbeeinflussender Faktor für den Rotmilan wird 
in der Öffentlichkeit und zwischen verschiedenen 
Interessensgruppen kontrovers diskutiert. Rotmi-
lane zeigen kaum Ausweichverhalten gegenüber 
WEA. Besonders geschlechtsreife Altvögel sind 
von Kollisionen gefährdet (Bellebaum 2019, Dürr 
2009, LfU Brandenburg 2020). Es sollten daher alle 
Möglichkeiten zur Reduzierung des Schlagrisikos 
ausgeschöpft werden, beispielsweise: 

 – Sorgfältige und transparente Planung von Stand-
orten unter Einbeziehung von lokalen Arten-
schutzexpertinnen und -experten. 

 – Überregionale Planung: Gebiete mit sehr hohem 
Brutbestand (Dichtezentren) sollten von Wind-
energieanlagen freigehalten werden. Hierzu 
sollte eine eindeutige Rechtslage geschaffen 
werden. Der Begriff „Dichtezentren“ wird zwar 
häufig verwendet, er ist jedoch bisher nicht 
bundesweit einheitlich und eindeutig definiert.

 – Bundesweite Einhaltung von Abstands-
regelungen zu Nistplätzen.
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 – Unattraktive Gestaltung der Flächen im Radius 
der Rotorblätter und am Sockelfuß, sodass sie 
vom Rotmilan nicht als Jagdflächen genutzt werden.

 – Abschaltung von Windkraftanlagen für die Dauer 
der Flächenbewirtschaftung (Ernte, Mahd) sowie 
an den beiden darauffolgenden Tagen. 

Auch wenn alle genannten Faktoren wichtig sind, 
liegt der Fokus im vorliegenden Leitfaden auf der 
nachhaltigen und langfristigen Verbesserung von 
Nahrungsverfügbarkeit und der Erreichbarkeit 
der Nahrung – insbesondere während der Zeit 
der Jungenaufzucht – sowie der Sicherstellung 
einer störungsfreien Brut und dem Angebot aus-
reichender Nistplatzmöglichkeiten. 
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3. Faktoren für einen erfolgreichen 
Rotmilanschutz 

3.1 Kartierung 

Ohne genaue Kenntnis des lokalen Rotmilanbe-
stands laufen Schutzbemühungen vor Ort leicht 
ins Leere. Ein Schwerpunkt beim Rotmilanschutz 
muss deshalb in der regelmäßigen Erfassung der 
Brutbestände liegen. Diese unterscheidet sich von 
der reinen Ermittlung von Revierpaaren, die oft 
bei ornithologischen Kartierungen wie beispiels-
weise dem Monitoring häufiger Brutvogelarten des 
Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA) an-
gewendet wird. Eine Ermittlung von Revierpaaren 
gibt wichtige Hinweise auf die potenzielle Be-
siedlungsdichte durch Rotmilane im Gebiet, erlaubt 
jedoch keine Rückschlüsse auf die Reproduktion – 
und damit Überlebensfähigkeit – einer Population.

Für das Rotmilanprojekt erarbeitete der DVL eine 
Kartieranleitung und stimmte sie mit dem DDA ab 
(siehe Anhang 2). Aus sechs Jahren Projektlaufzeit 
lassen sich folgende Erfahrungen und Empfehlun-
gen für eine aussagekräftige Brutbestandserfassung 
zusammenfassen: 

Notwendige Kenntnisse,  
Vorbereitungen und Verhalten im Feld: 

Der Rotmilan ist aufgrund seiner Größe, dem ge-
gabelten Schwanz und seiner markanten Be-
fiederung auch von Laien leicht zu bestimmen. 
Es sind keine speziellen ornithologischen Vor-
kenntnisse oder jahrelange Kartiererfahrung zur 
Durchführung einer Brutbestandserfassung not-
wendig. Gleichwohl erfordert sie sehr gute Ge-
ländekenntnisse, Beobachtungsgabe, Geduld und 
theoretische Fachkenntnisse wie z. B. Kenntnis von 
revieranzeigenden Verhaltensweisen, Brutdauer 
und Entwicklungsstadien der Nestlinge. 

Es empfiehlt sich, zunächst eine Recherche nach 
bereits vorhandenen Rotmilan-Daten für das be-
treffende Gebiet durchzuführen. Hierzu können 
beispielsweise Untere Naturschutzbehörden, Land - 

wirtinnen und Landwirte, ornithologische Arbeits-
gruppen, Naturschutzverbände, Forstverwaltungen 
und Jagdpächterinnen und -pächter in Frage kom-
men. Auch eine Abfrage über das Portal ornitho.de 
zeigt, ob Rotmilansichtungen während der Brutzeit 
im Gebiet gemeldet wurden. 

Mit Daten zur Lage von Horsten oder Revierpaaren 
muss aufgrund der Tatsache, dass der Rotmilan 
immer wieder Opfer von illegaler Verfolgung wird 
(vgl. Kapitel 2), äußerst sensibel umgegangen 
werden. Sie sollten nur absolut vertrauenswürdigen 
Personen und den Unteren Naturschutzbehörden 
zur Verfügung gestellt werden. Gegebenenfalls 
empfiehlt sich der Abschluss von Kooperationsver-
trägen oder Ähnlichem, um den Zugang zu und 
Umgang mit den Daten für alle Beteiligten klar zu 
regeln.

Genauso selbstverständlich sollte ein umsichtiges 
und vorsichtiges Verhalten im Feld sein, um Störun-
gen (nicht nur des Rotmilans) so gering wie mög-
lich zu halten und Brutaufgaben zu verhindern. Die 
Fluchtdistanz kann bei Rotmilanen individuell sehr 
stark variieren. Manche Paare reagieren bereits bei 
einer Annäherung auf mehrere hundert Meter ner-
vös, andere dulden eine Annäherung bis auf unter 
100 m an den Horst, ohne Fluchtverhalten zu zei-
gen (eigene Beobachtungen). 

Es sollte stets nur die absolut notwendige Zeit im 
näheren Umkreis eines Horstes verbracht werden. 
Auch sollten Kontrollgänge grundsätzlich nur bei 
trockener und milder Witterung erfolgen. Eine 
Abwesenheit des Weibchens vom Nest kann bei 
kalter und nasser Witterung bereits nach wenigen 
Minuten das Absterben des Fötus im Ei oder ein 
gefährliches Auskühlen der Jungen, vor allem im 
Dunenstadium, bedeuten. Mindestens ein gutes 
Fernglas, besser noch ein Spektiv ermöglichen Be-
obachtungen auch aus weiterer Entfernung und 
reduzieren die Störung. 

http://www.ornitho.de


Hinweise zu Besonderheiten und zur Horstsuche

 – Die Nester liegen in der Regel maximal 150 m 
vom Waldrand entfernt im Wald (Gelpke 
2015), aber auch außerhalb von Wäldern 
werden Einzelbäume, Baumreihen und Feld-
gehölze zum Horstbau genutzt. 

 – Vorjahresnester werden in der Regel gerne 
wieder genutzt, können aber auch noch nach 
Wiederbesetzung kurzfristig aufgegeben wer-
den. Oft liegt der neue Horst im nahen Umkreis 
(200 m) des vorherig genutzten Horstes. Es 
sind aber auch Entfernungen von bis zu 5 km 
bekannt (Davies & Davis in Ortlieb 1989).

 – Bei der Wahl der Horstbaumart scheint es 
kaum Präferenzen zu geben. Rotmilane bauen 
in allen zur Verfügung stehenden und ge-
eigneten Baumarten Nester (vgl. Anhang 3). 
Diese können direkt am Stamm, in Astgabeln 
oder auch auf Seitenästen liegen. 

 – Rot- wie auch Schwarzmilane „schmücken“ 
ihr Nest manchmal mit Materialien, die sie in 
der Feldflur finden. Das können beispielsweise 
Stoffreste, Plastiktüten oder auch Spielzeug, 
Bänder oder Gummihandschuhe sein. Kein 
anderer in Deutschland heimischer Greifvogel 
zeigt dieses Verhalten.

 – Hat das Weibchen die Brut begonnen, ist dabei 
oft der deutlich über den Nestrand hinaus-
reichende gegabelte Schwanz gut sichtbar 
(siehe Abbildung Seite 53).

 – Die Größe der Aktionsräume kann in der 
Brutzeit von wenigen bis mehreren Dutzend 
Quadratkilometern variieren (Nachtigall 1999, 
Resetaritz 2006, Riepl 2008). Der Horst kann 
sich dabei auch am Rand eines Aktionsraums 
befinden (Riepl 2008), sodass die Horste von 
Reviernachbarn nah beieinander liegen können.

©
  a

lle
 B

ild
er

 d
ie

se
r 

Se
ite

: K
. W

ol
dt

Abbildung 1: Beispiele von „Horstschmuck“ an Rotmilannestern. Fotos K. Woldt
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Zeitlicher Ablauf der Kartierung 

Zwischen November bis Februar erfolgt die Vor-
kartierung potenzieller Horste. Dabei  werden alle 
Waldsäume in einer Breite bis 150 m auf Greifvogel-
horste abgesucht (Bestimmungshilfe beispielsweise 
in Gelpke 2015, Ortlieb 1989). Auch Feldgehölze, 
Baumreihen und Einzelbäume in der freien Land-
schaft müssen kontrolliert werden. Ist ein poten-
zieller Milanhorst gefunden, sollte seine genaue 
Lage digital dokumentiert (GPS-Koordinaten) und / 
oder in geeigneten Karten vermerkt werden. Ideal 
sind Notizen, welcher Standort den besten Blick 
auf den Horst gewährt (spätere Belaubung mit 
einkalkulieren), damit der Horst später schneller 
wiedergefunden werden kann. 

Zwischen Ende Februar bis Mitte / Ende April 
werden diese Horste und ihre Umgebung auf Be-
satz kontrolliert. Ist ein Rotmilanpaar anwesend? 
Wird revieranzeigendes Verhalten wie Balzflüge, 
Nistmaterialeintrag etc. beobachtet? Sobald ein 

brütendes Weibchen festgestellt wird, sollten die 
nächsten Kontrollen erst wieder zum Zeitpunkt 
des voraussichtlichen Schlupfes der Jungvögel er-
folgen, um Brutaufgaben zu verhindern. Ab dem 
Schlupf sollten die Horste wöchentlich kontrolliert 
werden, um Verluste, Störungen oder Brutabbrüche 
möglichst zeitnah zu erfassen. Die letzten beiden 
Wochen vor dem Flüggewerden der Jungvögel 
benötigen gegebenenfalls einen höheren Be-
obachtungsaufwand. In vielen Fällen ist erst jetzt 
feststellbar, wie viele Jungvögel das Paar großzieht. 

Grundsätzlich sollte eine Kartierung über min-
destens zwei Brutsaisons hinweg durchgeführt 
werden, um den lokalen Brutbestand möglichst 
vollständig zu erfassen. Für die langfristige 
Sicherung eines Rotmilanbestands und die 
Planung und Durchführung von Maßnahmen 
sind fortlaufende, jährliche Kartierungen über 
einen langjährigen Zeitraum wünschenswert.

Störungsempfindlichkeit von Rotmilanen und rechtliche Grundlagen

1 https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-naturschutz/

2 Schleswig-Holstein: §28b des Landesnaturschutzgesetzes, Mecklenburg-Vorpommern: §23 (4) Naturschutzausführungsgesetz, Rotmilan ist jedoch nicht aufgeführt! 
Brandenburg: §19 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes, der Rotmilan ist jedoch nicht aufgeführt! Rheinland-Pfalz: §24 Landesnaturschutzgesetz, 
Thüringen: §20 Thüringer Naturschutzgesetz

Rotmilane nutzen auf der Suche nach Nahrung 
oftmals auch Siedlungsgebiete zur Jagd (Karthäu-
ser et al. 2017). Auch bei der Ernte oder Mahd 
kommen sie manchmal bis auf wenige Meter an 
die Bewirtschaftenden heran und wirken dadurch 
wenig scheu und mit dem Menschen vertraut. Im 
direkten Horstumfeld reagieren die Tiere jedoch 
oft hochsensibel und schon geringe Störun-
gen können zu Brutaufgaben führen (Aebischer 
2009, Walz 2001). Auch außerhalb der Brutphase 
können sich beispielsweise die Entfernung von 
Horstbäumen oder der Holzeinschlag im Umfeld 
von Horsten negativ auf den Rotmilanbestand 
in einem bestimmten Brutgebiet auswirken. Ein 
Großteil der Störungen erfolgt vor allem aus 
Unkenntnis von Anwesenheit und Lebensraum-
ansprüchen der Rotmilane, aus Unterschätzung 
des Störpotentials, aber auch aus Unkenntnis der 
geltenden Rechtslage. Eine Übersicht der wäh-
rend der Projektlaufzeit erfassten Störungen fin-
det sich in Anhang 5.

Gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
„ist es verboten, wildlebenden Tieren der be-
sonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 
Außerdem „ist es verboten, wildlebende 
Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören.“ Verstöße gegen §44 BNatSchG können 
zur Anzeige gebracht und mit empfindlichen Stra-
fen1 belegt werden. Einige Bundesländer2 haben 
die Einrichtung von Horstschutzzonen für be-
stimmte Arten in ihre Landesnaturschutzgesetze 
aufgenommen. Der Rotmilan wird jedoch nur in 
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Thürin-
gen explizit aufgeführt. Es fehlt eine bundesweit 
einheitliche Regelung. 

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=NatSchG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=158209892326040206&sessionID=2074516891253786134&chosenIndex=Dummy_nv_68&templateID=document&source=context&source=context&highlighting=off&xid=3939049,1
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgnatschag_2016#19
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/5py/page/bsrlpprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-NatSchGRP2015rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=NatSchG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true


3.2 Beratung 

Passgenaue Beratung ist ein wichtiges Instrument 
für die Umsetzung von Maßnahmen zusammen 
mit Landnutzenden (Böhner & Schmidt 2019). 
Die Beratenden / Beratungsorganisationen soll-
ten regional verankert und mit anderen Fachbe-
ratungen, Behörden und Verbänden gut vernetzt 
sein (DVL 2018). Beratungen können von bereits 
vorhandenen Stellen (zum Beispiel Land- und Forst-
wirtschaftsämter, Fachbüros) durchgeführt werden. 
Landschaftspflegeorganisationen wie Landschafts-
pflegeverbände, Biologische Stationen oder Natu-
ra2000-Stationen eignen sich in besonderer Weise.
Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen Land-
wirtschaft, Naturschutz und Kommunalpolitik und 
sind in der Region insbesondere mit Landbewirt-
schaftenden im häufigen Kontakt. Auch sind sie 
im engen Austausch mit den zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörden. 

Zielgruppen für eine Beratung sind Land-
wirtinnen und Landwirte, lokale Forstämter, 

Waldbauernverbände, Privatwaldbesitzende, Jagd-
verbände sowie Anwohnerinnen und Anwohner. 
Auch Kommunen sind wichtige Ansprechpartner, 
insofern sie Grün- oder Ackerland verpachten oder 
im Besitz von Wäldern, Feldgehölzen oder Einzel-
bäumen mit Rotmilanhorsten sind bzw. mit deren 
Pflege oder Bewirtschaftung betraut sind. 

Für den Aufbau von Beratungskontakten bzw. 
-netzwerken muss ausreichend Zeit eingeplant 
werden. In allen neun Projektregionen des Rot-
milanprojekts dauerte der Aufbau des Netzwerks 
und die Bekanntmachung des Beratungsangebots 
in der Region im Minimum zwei Jahre, wenn es 
nicht aufgrund vorangegangener Projekte bereits 
Kontakte gab! Beratung umfasst zudem mehr als 
nur ein Gespräch, sie erfordert eine ausreichende 
personelle Ausstattung. Im Rotmilanprojekt war je-
weils mindestens eine halbe Personalstelle für die 
Durchführung der Beratungen und Begleitungen 
der Maßnahmen in jeder Projektregion notwendig.
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Für die Durchführung einer erfolgreichen Beratung, 
sowohl von Landbewirtschaftenden als auch von 
Forstbewirtschaftenden, sind folgende Kenntnisse 
und Fähigkeiten notwendig:

Gute Kenntnis der Lebensraumansprüche der Ziel-
art (in unserem Fall des Rotmilans), Kenntnis der ak-
tuell besetzten Horste. Dies kann jährlich variieren.

 – Gute Kenntnis der Rechtsgrundlagen, beispiels-
weise der Horstschutzzonen (siehe S. 15).

 – Gute Kenntnis geeigneter Maßnahmen zur Stüt-
zung des Rotmilanbestands (vgl. Kapitel 3.3) und 
Förderbedingungen, insbesondere der Agrar-
umwelt- und Klimamaßnahmen (vgl. Kapitel 3.4) 
im jeweiligen Bundesland.

 – Kenntnis zu üblicher land- und forstwirtschaft-
licher Praxis, rechtlicher und ökonomischer 
Rahmenbedingungen der Landbewirtschaftung 
sowie der Betriebsabläufe.

 – Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit 
für eine Beratung „auf Augenhöhe“, die vor-Ort-
Kenntnisse der Betriebe anerkennt und nutzt und 
Bedürfnisse innerhalb der Betriebe ernst nimmt.

Vor der eigentlichen Beratung muss zunächst Kon-
takt zu den Flächennutzenden oder Forstbewirt-
schaftenden hergestellt werden. Es ist von Vorteil, 
wenn bereits Kontakte beispielweise über andere 

Projekte oder im Rahmen einer behördlichen 
Beratung vorhanden sind oder sich die Grundstücke 
in öffentlicher Hand befinden. Als besonders effek-
tiv erwiesen sich folgende Wege: 

 – Kontaktaufnahme direkt „auf dem Feld“ oder im 
Wald, zum Beispiel während der Kartierungen.

 – Kooperation mit den zuständigen Behörden und 
Verbänden:

 - Vorträge, Informationsstände und Hinweise auf 
das Beratungsangebot bei Veranstaltungen im 
landwirtschaftlichen oder forstlichen Themen-
spektrum: Landwirtschaftsschulen, Messen, 
Verbandsversammlungen oder Mitgliederver-
sammlungen der Waldbauernverbände, Forst-
ämter und Jagdverbände.

 - Information von Multiplikatoren, z. B. berufs-
ständische Vertreterinnen und Vertreter 
beispielsweise der Arbeitsgemeinschaft bäuer-
liche Landwirtschaft, des Bauernverbands, 
der Beratenden an den Landwirtschafts- bzw. 
Forstämtern.

 - Versand von Informationsschreiben an Land-
bewirtschaftende oder Privatwaldbesitzende 
über o.g. Institutionen. Ein Musterschreiben 
an Privatwaldbesitzende aus unserer Projekt-
region in Nordrhein-Westfalen findet sich in 
Anhang 4.

Die Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe 
im Rotmilanprojekt wurde durch das Johann 
Heinrich von Thünen-Institut evaluiert (Böhner & 
Schmidt 2019). 

Folgende Kernaussagen leiten sich aus den Ergeb-
nissen ab: 

 – Beratung fördert die Maßnahmenumsetzung: 
neue Betriebe werden für die Teilnahme 
gewonnen und mehr Flächen werden ein-
gebracht. 

 – Langfristigkeit und Konstanz des Beratungs-
angebotes sind besonders wichtig: Sie er-
möglichen eine fortlaufende Akquise neuer 
Betriebe sowie den Aufbau von Vertrauen und 
Kooperationen. 

 – Begleitung bei der Maßnahmenumsetzung und 
die Mitteilung von Maßnahmenerfolgen sind 
wichtige Eckpfeiler der Beratung: Beratung 
umfasst mehr als nur ein Gespräch, weshalb 
eine ausreichende personelle Ausstattung er-
forderlich ist. 

 – Beratung ist von regionalspezifischen Merkma-
len abhängig: Diese ergeben sich aus den ver-
fügbaren Fördermaßnahmen, Eigenschaften 
der beratenden Institution und Beratenden 
und der Agrarstruktur. 

 – Beratung fördert die Qualität der umgesetzten 
Maßnahmen: Eine Bemessung des Maß-
nahmenerfolges kann daher nicht ausschließ-
lich anhand der Maßnahmenfläche erfolgen.



 – Eigene Informationsveranstaltungen für Land-
wirtinnen und Landwirte und / oder Forstbewirt-
schaftende zur Zielart, den Förderbedingungen 
und den relevanten Maßnahmen, beispielsweise 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen.

 – Schaltung von Pressemitteilungen in lokalen 
Medien mit Hinweis auf die Beratungsmöglich-
keit, Information über Störungsempfindlichkeit 
und Aufruf zur Rücksichtnahme zu Beginn der 
Brutphase.

Die Inhalte der Beratung werden an die jeweiligen 
regionalen Bedingungen und an die Vorkenntnisse 
der jeweiligen Zielgruppen angepasst: 

 – Information über die lokale Rotmilanpopulation 
und Erklärung der besonderen Verantwortung 
Deutschlands für diese Art

 – Nahrungsspektrum, Jagdweise, Bedeutung von 
Nahrungsflächen und Verfügbarkeit von Nah-
rung insbesondere während der Zeit der Jungen-
aufzucht

 – Wahl der Horststandorte durch den Rotmilan 
und Störungsempfindlichkeit im unmittelbaren 
Horstumfeld (100 m – Radius)

 – Gefährdungen

 – Schutzstatus und rechtliche Grundlagen, u.a. je-
weiliges Landesnaturschutzgesetz

 – Vorstellung möglicher Maßnahmen auf landwirt-
schaftlichen Flächen sowie Fördermöglichkeiten 
(vgl. Kapitel 3.4) unter Einbeziehung der Gegeben-
heiten und Betriebsnotwendigkeiten vor Ort

 – Vorschlag möglicher Maßnahmen zur Sicher-
stellung einer störungsfreien Brut oder zum Ab-
schluss von Vereinbarungen (vgl. Kapitel 3.3.4)

 – Unterstützung während der Umsetzung von 
Maßnahmen, bspw. bei Unklarheiten oder in 
Problemsituationen 

 – Information über Wirkung der Maßnahmen nach 
der Umsetzung an die Umsetzenden

Eine Beratung – sowohl für Landbewirt-
schaftende, als auch für Forstbewirtschaftende 
sollte in enger Kooperation mit den zu-
ständigen Behörden möglichst permanent an-
geboten werden. Von Aufklärung und Schutz 
profitieren der Rotmilan und auch viele andere 
Vogelarten im Wald und in der Feldflur. 
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3.3 Maßnahmen für den Rotmilan 

Alle nachfolgend vorgestellten Maßnahmen haben 
das Ziel, die Nahrungsverfügbarkeit und Erreichbar-
keit von Nahrung für den Rotmilan insbesondere 

während der Zeit der Jungenaufzucht zu verbessern 
oder sein Bruthabitat zu schützen. 

3.3.1 Grünland 

Für den Rotmilanschutz sind sämtliche Grünland-
standorte – ob intensiv, oder extensiv bewirt-
schaftet – von Bedeutung. Hohe Grünlandanteile 
im Nestumfeld vergrößern die Wahrscheinlichkeit 
einer Rotmilanbrut (Katzenberger 2019). Vor allem 
während der Mahd werden die Flächen vom Rotmi-
lan intensiv zur Nahrungssuche genutzt (Karthäuser 
et al. 2019). 

Der Rotmilan profitiert von einer regelmäßigen 
Grünlandnutzung. Je öfter eine Fläche gemäht 
wird, umso günstiger sind die Voraussetzungen für 
den Nahrungserwerb. Erklären lässt sich dies aus 
der durch den Grünlandschnitt gewährleisteten 
leichteren Zugänglichkeit potenzieller Beutetiere 
bzw. durch die opportunistische Nutzung von 
Mahdopfern als Nahrung. Es ist zu vermuten, dass 
sich eine zu häufige Mahd jedoch auch negativ 
auf potentielle Beutetiere wie beispielsweise Klein-
säuger auswirken kann. 

Ein für den Rotmilan wünschenswerter häufiger 
Grünlandschnitt während der Jungenaufzucht-
phase zwischen Ende April und Mitte Juli steht 
jedoch im eklatanten Widerspruch zu den Vor-
gaben aus der FFH-Richtlinie zum Erhalt bestimmter 
Offenland-Lebensraumtypen. Ein häufiger Grün-
landschnitt führt direkt zum Verlust von typischen 
Pflanzenarten des Grünlands bzw. zum Rückgang 
blumenreicher Wiesen. Ein Zielkonflikt, der dazu 
führt, dass der Rotmilan bzw. allgemein der Schutz 
von Greifvögeln bei Fördermaßnahmen im Grün-
land keine vorrangige Rolle spielt.

Auch der Schutz von Wiesenvögeln kollidiert mit 
den Bedürfnissen der Greifvögel. Neben einer direkt 
möglichen Prädation können bodenbrütende Feld- 
und Wiesenvögel ihre Bruten nur dann erfolgreich 
aufziehen, wenn sie während eines ausreichend 

langen Zeitraumes nicht durch Nutzung oder Pflege 
der Flächen gestört werden. Hier ist eine Nutzungs- 
und Bearbeitungsruhe für mindestens acht bzw. 
zehn Wochen erforderlich, die innerhalb der Kern-
brutzeit dieser Vogelarten zwischen dem 10. April 
und 31. Juli eines jeden Jahres liegt. 

Dennoch kann ein an Naturschutzziele angepasstes 
Grünlandmanagement auch für den Schutz von 
Greifvögeln in der Agrarlandschaft förderlich sein. 
Intensiv genutzte Grünlandflächen, also Mäh-
wiesen und Weiden, sollten sich im Optimalfall im 
Mosaik mit weniger genutzten Grünlandbereichen 
befinden. Extensives Grünland dient dabei als Rück-
zugsraum für Kleinsäuger (Butet & Leroux, Asch-
wanden et al. in Karthäuser et al. 2019) sowie für 
Insekten und Wiesenbrüter, deren Arten auch die 
angrenzenden intensiveren Bereiche als Nahrungs-
habitate nutzen. 

Nach Möglichkeit sollten daher in Intensivgrün-
landregionen Maßnahmen zur extensiven Grün-
landnutzung, z. B. als Schonstreifen oder als 
Saumstrukturen entlang von Gräben, als Förder-
maßnahmen für den Rotmilan integriert werden. 

In Gebieten mit abnehmender Milchviehwirtschaft 
oder in Mittelgebirgsregionen sollte die Auf-
rechterhaltung der Grünlandnutzung durch ent-
sprechende Förderprogramme unterstützt werden. 

Zukünftig sollten auch durch den Klimawandel 
bedingte phänologische Entwicklungen, z. B. Vor-
verlegung der Gräserblüte, in die Vorgaben zu 
Schnittzeitpunkten bei Grünland-Maßnahmen 
einfließen. 



Grünland

Hierzu gehören zur Futter- oder Biomasse-
gewinnung genutzte, meist gedüngte Mähwiesen, 
zur Gewinnung von Stalleinstreu gemähte, nicht 
gedüngte Streuwiesen sowie gedüngte oder nicht 
gedüngte Weiden. Die Vielfalt dieser Kulturgras-
landschaften ist eine Besonderheit Mitteleuropas, 
sie findet sich sonst nirgendwo auf der Welt (BfN 
2009). Insbesondere Mähwiesen gehören mit zu 
den artenreichsten Biotoptypen Mitteleuropas. 
Gemäß den europäischen Verpflichtungen aus 
der FFH-Richtlinie müssen sehr gute und gute 
Erhaltungszustände aller Offenland-(Grünland-
Lebensraumtypen (LRT)) erreicht werden. Laut den 
Ergebnissen des letzten nationalen FFH-Berichts 

(BfN 2019) befindet sich das artenreiche Grün-
land in der atlantischen und in der kontinentalen 
biogeografischen Region jedoch in einem un-
zureichenden bis schlechten Zustand.

Landwirtschaftliches Dauergrünland ist gemäß 
Artikel 4, Abs. 1 h) Verordnung (EU) Nr. 1307 / 
2013 definiert: „Dauergrünland und Dauer-
weideland“ (zusammen „Dauergrünland“) sind 
Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche 
Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder 
anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und 
seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der 
Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs sind.

3.3.2 Acker 

Strukturreiche Ackerlandschaften mit Gehölzen, 
Hecken und anderen Randstrukturen bieten sehr 
gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rotmi-
lanbrut (Katzenberger 2019). Historisch und auch 
aktuell finden sich höchste Rotmilandichten neben 
grünlandreichen Flussniederungen (Schulze 2005) 
auch in Gebieten mit produktiven Ackerböden wie 
z. B. im Nordharzvorland, wenn genügend Struktu-
ren zur Horstanlage vorhanden sind (Landesamt für 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt 2014). 

Entscheidend für erfolgreiche Rotmilanbruten ist, 
welche Kulturen auf den Ackerflächen angebaut 
werden. Alle Flächen mit engstehenden und hoch 
gewachsenen Pflanzen wie Wintergetreide oder 
Raps sind aus Rotmilansicht „versiegelt“ und bie-
ten ihm leider erst zum Zeitpunkt der Ernte und 
danach – also außerhalb der kritischen Phase der 
Jungenaufzucht – Jagdmöglichkeiten. Demgegen-
über bereichern Ackerkulturen, die während der 
Jungenaufzuchtphase von Anfang April bis Mitte 
Juli bearbeitet werden, das Spektrum potenzieller 
Nahrungsflächen.

Mehrjähriges Feldfutter:

Gerade Ackerflächen mit kleinkörnigen Legumi-
nosen, wie Luzerne und Kleegrasgemische z.B. in 
Kombination mit Ackergras, werden zum Zeitpunkt 

ihrer Ernte und der damit verbundenen Zugriffs-
möglichkeit auf Kleinsäuger, lebendig oder tot als 
Mahdopfer, zu wirkungsvollen Nahrungshabitaten 
(Greiner et al. 2015, Karthäuser et al. 2019). Viele 
weitere Vogelarten der Feldflur finden hier gute 
Nahrungs- und Brutbedingungen (Karthäuser et 
al. 2019). Im Optimalfall erfolgt eine zweifache 
Schnittnutzung der Luzerne-, Klee- oder Ackergras-
bestände zur Phase der Jungenaufzucht des Rotmi-
lans von Anfang April bis Mitte Juli. 

Um den Zielkonflikt mit bodenbrütenden Feld-
vögeln oder Niederwild zu lösen, ist auch hier eine 
Nutzungspause zwischen den Erntegängen von 
acht Wochen vorzusehen (vgl. Kapitel 3.3.1). 

In der Pflanzenbaupraxis wird bei der Luzerne für 
einen optimalen Wiederaustrieb eine Schnitthöhe 
von acht bis zehn Zentimeter empfohlen (Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen 2019). Bei einem 
Hochschnitt (> 12 cm) können Arten wie die Feld-
lerche auch bei einer nur sechswöchigen Nutzungs-
ruhe nach dem ersten Schnitt schneller mit der Brut 
beginnen, weil Deckung für das Nest vorhanden ist 
(Gottwald & Stein-Bachinger 2016). 

Die Unterstützung eines Hochschnitts im Rahmen 
von Förderprogrammen und damit die Möglichkeit 
zur zweimaligen Mahd im Zeitraum Mai bis Anfang 
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Juli ist im Sinne des Rotmilans und weiterer Greif-
vogelarten, die während dieser Zeit ihre Jungen auf-
ziehen und auf Nahrungsquellen angewiesen sind. 
Zudem wird die Gefährdung durch Mahdereignisse 

für brütende Feldvögel sowie Junghasen, Amphi-
bien und Heuschrecken verringert und die höhe-
re Vegetation bietet ihnen Deckung (Gottwald & 
Stein-Bachinger 2016). 

Multitalent Luzerne 

Luzerne gilt als die „Königin der Futterpflanzen“. 
Generell kann die Luzerne drei bis viermal pro Jahr 
zur Gewinnung hochwertigen Strukturfutters 
mit witterungs- und niederschlagsabhängigen 
Nutzungsfrequenzen ab Anfang / Mitte Mai bis 
in den September beerntet werden. Je nach kli-
matischen Jahresbedingungen können jährlich 
zwischen 65 bis 150 Dezitonnen Trockenmasse 
pro Hektar (dt TM / ha) geerntet werden. Der 
Rohproteinertrag kann bei einem Trockenmasse-
ertrag von 133 dt TM / ha 29 dt TM / ha erreichen 
(Greiner 2015). Eine zusätzliche Düngung mit 
Stickstoff ist nicht notwendig! Luzerne bindet bis 
zu 250 kg Luftstickstoff pro Hektar. Sie ist mehr-
jährig und kann bis zu vier Jahren in Folge genutzt 
werden. Als Pfahlwurzler mit einer Wurzellänge 
bis zu fünf Metern übersteht sie auch Trocken-
phasen relativ gut. Im Jahr 2018 waren Luzerne-
felder in den Projektgebieten in Niedersachsen 
und Mittelthüringen oftmals die einzig noch grü-
nen Flächen in der Ackerlandschaft. 

3 Betriebsinhaber: Lennart Pfeiffer, Tel.: 033 32 - 33 004, lennartpfeiffer@outlook.de

Luzerneheu – auch für Gebiete ohne Vieh-
haltung geeignet!

Luzerneheu wird als Futter für Rinder, Pferde, 
Ziegen und auch Straußen gern verwendet. Die 
Agrarerzeugergesellschaft Berkholz-Meyenburg mbH 
der Familie Pfeiffer in Brandenburg vermarktet ihr 
Luzerneheu sogar bis in die Niederlande. Da die 
Trocknung auf dem Acker bei nasser Witterung 
mit hohen Verlusten einherging, investierte der 
Betrieb in eine mobile Trocknungsanlage. Be-
triebsinhaber Lennart Pfeiffer: „Wir sind derzeit 
die Einzigen in Europa, die eine solche Trocknung 
anbieten. Die Investition in die Technik war nicht 
ohne, hat sich für uns aber auf jeden Fall gelohnt 
– auch wenn die Trockenheit der letzten beiden 
Jahre sich beim Ertrag der Luzerne bemerkbar 
gemacht hat. Der Luzerneanbau kann definitiv 
auch für Betriebe in Gegenden ohne Viehhaltung 
lukrativ sein!“ Interessenten können sich die 
Trocknungsanlage des Herstellers Agri-Green 
gerne auf dem Betrieb ansehen und auch von 
dort beziehen.3
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Förderung vielfältiger Kulturen im Ackerbau 

Manche Bundesländer haben in der Vergangen-
heit auch Fördermaßnahmen entwickelt, um eine 
vielfältige Fruchtfolge im Ackerbau zu erreichen. 
Gefördert werden dann nicht nur die klein-
körnigen Leguminosen, sondern es sind Vorgaben 
zur Erweiterung der ackerbaulichen Fruchtfolge 
zu beachten. Die Zahlung erfolgt für die gesamte 
Ackerfläche des jeweiligen Betriebs.

Derartige Maßnahmen sind nicht speziell auf den 
Rotmilan ausgerichtet, sie können aber aufgrund 
der damit einhergehenden Anbau-Diversifizierung 
zu einer Auflockerung enger Getreidefruchtfolgen 
(Raue 2019) und zu einer Anreicherung von Struk-
tur in der Feldflur beitragen, die wiederum förder-
lich für Rotmilanbestände sind.

Ein- und mehrjährige Blühstreifen sowie  
Blühflächen / Buntbrachen

Blühflächen beziehungsweise Buntbrachen sind 
Ackerflächen, auf denen eine Saatgutmischung aus 
ein- und mehrjährigen Wild- und Kulturpflanzen 
ausgebracht wird und die danach über ein bzw. 
mehrere Jahre nicht bewirtschaftet oder gepflegt 
werden. Ein Biomasseentzug findet hier in der Regel 
nicht statt. Der positive Effekt von Blühflächen und 

Blühstreifen in der Agrarlandschaft ist für Klein-
säuger-, Insekten- und Vogelarten wie Rebhuhn, 
Dorngrasmücke oder Neuntöter belegt (Brönner 
2020, Gottschalk & Beeke 2013, Haaland et al. 
2011). 

Kleinsäuger und Vögel stellen einen wesentlichen 
Bestandteil im Nahrungsspektrum des Rotmilans 
dar (Bischofberger et al. 2019). Buntbrachen in der 
Schweiz boten hervorragende Lebensbedingungen 
für Kleinsäuger und waren essenziell, um stabile 
Kleinsäugerpopulationen in der Agrarlandschaft 
aufrecht zu erhalten (Briner et al. 2005). Beim Moni-
toring der Kleinsäugerbestände im Rotmilanprojekt 
verzeichneten Brachen neben den oben genannten 
Feldfutterflächen die stärksten Populations-
zuwächse bei Kleinsäugern (Karthäuser et al. 2019). 

Greifvögel scheinen ihre Nahrungshabitate aller-
dings mehr nach der Zugänglichkeit der Beute 
auszuwählen als nach der Beutedichte. Dies zeig-
ten z. B. Untersuchungen an der Schleiereule in 
der Schweiz (Arlettaz et al. 2010). Durch die hohe 
Vegetationsdichte in Blühflächen im Vergleich zu 
den angrenzenden Ackerflächen sind wahrschein-
lich die geringere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit 
zur Beute die ausschlaggebenden Faktoren für die 
geringeren Prädationsraten als in offeneren Ge-
bieten (Atkinson et al. 2005).
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Die Blühflächen dienen daher eher als „Reservoir-
Flächen“, aus denen heraus sich die Kleinsäuger in 
angrenzende Agrarstrukturen und Anbaukulturen 
ausbreiten können und wo sie dann z. B. bei der 
Mahd oder Ernte für Greifvögel wie den Rotmilan 
zugänglich werden. 

4 Zertifizierte Bezugsquellen gebietseigenen Saatguts können hier www.natur-im-vww.de und www.bdp-online.de eingesehen bzw. abgefragt werden.

Bei der Anlage derartiger Flächen sollten generell 
mehrjährige artenreiche Wildkräutermischungen 
aufgrund der höheren Arten- und Strukturvielfalt 
bevorzugt werden (Oppermann et al. 2013). Zudem 
sollten standortgerechte Arten ausgewählt und 
autochthones (gebietseigenes) Saatgut4 verwendet 
werden (Nentwig in Oppermann et al. 2013). 

Feldhamster

5 https://www.lfu.bayern.de/natur/artenhilfsprogramme_zoologie/feldhamster/steckbrief/index.htm

Der Feldhamster ist eine nach der EU Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie streng geschützte Art. Er hat 
in den 1950er Jahren insbesondere in Mittel-
deutschland mit ca. 50 % den Hauptanteil am 
Nahrungsspektrum beim Rotmilan ausgemacht 
(Weber & Kratzsch 2006). Der Nager kommt auf 
Ackerflächen mit tiefgründigem Löss(lehm)böden 
vor, in welchen er seine bis zu 2 m tiefen Baue 
graben kann. Er bevorzugt eher trockenes und 
warmes Klima.5 Als Nahrungshabitat nutzt er ver-
schiedene Getreidekulturen, aber auch Kartoffel- 
und Rübenäcker.

Untersuchungen in Nordbayern (Unterfranken) 
konnten die Bedeutung von Blühflächen für den 

Erhalt von Feldhamsterpopulationen aufzeigen 
(Fischer et al. 2014), besonders für Feldhamster-
Winterbaue. Dabei werden Blühflächen mit einer 
Größe von mindestens einem Hektar deutlich 
bevorzugt. Für die Feldhamstervorkommen sind 
offenbar die Größe, Vegetationszusammen-
setzung und -dichte der Blühfläche wichtiger als 
die umgebenden Landschaftsstrukturen. 

Auch der Anbau kleinkörniger Leguminosen in 
Kombination mit dem Anbau von Getreide wirkt 
sich durch die Schaffung von Nahrungshabitaten 
positiv auf die Entwicklung von Feldhamster-
beständen aus (Weber & Kratzsch 2006).
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3.3.3 Auslegen von Aas 

6 EU-Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 (Verordnung über tierische Nebenprodukte)

Nicht nur landwirtschaftlich genutzte Flächen las-
sen sich im Sinne des Rotmilans aufwerten. Aas 
ist, vor allem in Jahren mit geringen Kleinsäuger-
beständen, eine wichtige Nahrungsquelle (Bi-
schofberger et al. 2019, Gottschalk et al. 2015). 
Seit den BSE-Krisen der 90er Jahre gibt es auf EU-
Ebene strenge Vorschriften6 zur Entsorgung von 
Tierkadavern. Kreisveterinäre können jedoch über 
das Verfahren entscheiden und einen gewissen 
Spielraum nutzen. So gestattete das Kreisveterinär-
amt des Landkreises Göttingen, Unfallwild und 
bleifrei geschossenen Aufbruch während der Zeit 
der Jungenaufzucht der Rotmilane in der Natur 
zu belassen. Die Auslegung hatte so zu erfolgen, 
dass sie für Haustiere unzugänglich war. Auch das 
niedersächsische Landwirtschaftsministerium unter-
stützte das Vorhaben im Einvernehmen mit dem 

Umweltministerium und stellte den Projektpartnern 
ein entsprechendes Empfehlungsschreiben aus. In 
Kooperation mit interessierten Jagdpächterinnen 
und Jagdpächtern der Region wurden in den Jahren 
2016 bis 2019 jährlich rund 20 Auslegungen von 
Fallwild vollzogen und ein Teil davon mittels Wild-
tierkameras dokumentiert. Die Fallwildauslegungen 
erfolgten an wechselnden Standorten, da möglichst 
natürliche Gegebenheiten nachgeahmt und keine 
festen Futterplätze eingerichtet werden sollten. Die 
Auslegung von Aas war sehr erfolgreich: Es dauer-
te in der Regel ein bis drei Tage, bis die Nahrung 
durch Rotmilane und andere Tiere vollständig auf-
genommen wurde. Insgesamt wurden 17 Tierarten 
durch die Wildtierkameras erfasst. Der Rotmilan 
nutzte die Auslegungen am häufigsten. 
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Abbildung 2: Rot- und Schwarzmilane am Aasauslegungsplatz – von einer Wildtierkamera aufgenommen. © LPV Göttingen e.V. 
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3.3.4 Sicherstellen einer störungsfreien Brut 

Anthropogen verursachte Störungen im un-
mittelbaren Horstumfeld (100 m - Radius um den 
Horst) können den Verlust der Brut nach sich ziehen 
(Aebischer 2009). Im Rotmilanprojekt erfolgten die 
meisten dokumentierten Störungen aufgrund von 
Waldarbeiten wie Holzeinschlag und Bestandspflege 
sowie Bauarbeiten jeglicher Art (siehe Anhang 5). 
Nicht in allen Fällen kam es nach der Störung zur 
Aufgabe der Brut, dennoch sollte eine störungsfreie 
Brut nach Möglichkeit sichergestellt werden. 

Neben der Kenntnis aktueller Horststandorte (vgl. 
Kapitel 3.1) und der Beratung und Aufklärung 
aller betroffenen Akteure (vgl. Kapitel 3.2) ist die 
gesetzliche Verankerung einer forstlichen Horst-
schutzzone und deren Überwachung in den 
Landesnaturschutzgesetzen anzustreben (vgl. Kapi-
tel 3.1). In Bundesländern, in denen aktuell noch 
keine solchen Regelungen existieren, ist der Ab-
schluss von freiwilligen Vereinbarungen mit Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentümern und 
Bewirtschaftenden bei Horststandorten im Wald 
empfehlenswert. Hier wird geregelt, dass der Horst-
baum gemäß § 44 BNatSchG erhalten und der Be-
standscharakter des Waldstücks im 50 m Umkreis 
um den Horst nicht verändert wird. Im Umkreis von 
100 m um den Horststandort soll während der Brut- 
und Aufzuchtsphase (Februar bis August) auf forst-
wirtschaftliche Maßnahmen wie Holzeinschlag, 
Lagerung von Holz, Rückemaßnahmen, Kompen-
sationskalkungen, Wegebau und Auszeichnen von 
Bäumen verzichtet werden. Ein Beispieltext einer 
solchen Vereinbarung aus dem Projektgebiet im 
Bergischen Land (NRW), findet sich im Anhang 6. 

Prädation

In der Literatur werden kletternden Raubsäugern, 
insbesondere dem Waschbär, erheblicher negati-
ver Einfluss auf den Brutbestand vieler Vogelarten 
zugeschrieben (Nicolai 2011, Schönbrodt 2015, 
Tolkmitt et al. 2012). Dies konnte für den Rotmi-
lan im Projekt nicht bestätigt werden. Während 

der sechs Erfassungsjahre sind rund 1.500 Bruten 
dokumentiert worden (siehe Anhang 7). Insgesamt 
wurden nur 38 Ereignisse von Prädation festgestellt 
(siehe Anhang 8). Es wurden nur solche Fälle ge-
zählt, die einwandfrei als Prädation feststellbar 
waren, die tatsächliche Zahl mag noch etwas höher 
liegen. Weitere Gründe für Brutaufgaben oder das 
„Verschwinden“ von Nestlingen können beispiels-
weise Nestabstürze infolge von Stürmen und nach-
folgendes Verschleppen durch Raubsäuger sein. 

Sogenannte Baummanschetten, mit denen der 
horsttragende Baumstamm auf einer Höhe von 
mindestens 1,25 m mit einer handelsüblichen Ver-
glasungsfolie ummantelt wird, halten kletternde 
Raubsäuger nachweislich vom Besteigen eines Bau-
mes ab (Gleicher & Gleicher 2013). Allerdings ist, 
wenn der Horstbaum eng benachbart zu anderen 
Bäumen steht, ein Erreichen des Horstes auch über 
Nachbarbäume möglich. Unseren Erkenntnissen 
nach ist der Einfluss der Baummanschetten auf den 
Brutbestand des Rotmilans gering (siehe Nachtigall 
et al. 2020) und steht einem hohen personellen und 
materiellen Aufwand bei der Befestigung und Kont-
rolle der Folien gegenüber. 

Angebot an geeigneten Horstbäumen

Das Angebot an geeigneten Horstbäumen kann 
limitierender Faktor für einen lokalen Rotmilan-
bestand sein. Insbesondere dort, wo Esche und 
Hybridpappel bevorzugte Horstbaumarten sind, bei-
spielsweise in Mittelthüringen, sollten die Bestände 
frühzeitig durch Pflanzungen standortangepasster 
Baumarten ergänzt und gestützt werden. Beide 
Baumarten sind aufgrund des Eschentriebsterbens 
oder im Falle der Hybridpappel aufgrund von Über-
alterung stark abgängig (Bley et al 2015, Nicolai et 
al. 2009). Im Rotmilanprojekt fanden über 90 % 
aller Bruten auf folgenden sechs Nestbaumarten 
statt: Kiefer, Eiche, Pappel, Buche, Erle und Esche. 
Insgesamt wurden 16 Baumarten als Nestbäume 
zur Brut genutzt (vgl. Anhang 3). 



Interspezifische Konkurrenz

Interspezifische Konkurrenz, insbesondere zwischen 
Rot- und Schwarzmilan, wird in der Literatur dis-
kutiert (Ortlieb 1989). Im Rotmilanprojekt wurden 
vernachlässigbar wenige Auseinandersetzungen 
um Horste zwischen Rot- und Schwarzmilan, aber 
auch beispielsweise zwischen Mäusebussard und 
Rotmilan beobachtet. Allerdings verloren jedes 
Jahr einige Rotmilanbrutpaare ihren für die Brut 
ausgewählten Nistplatz (Nestbaum) an die in der 
Regel später aus den Überwinterungsgebieten in 

den Brutgebieten eintreffenden Schwarzmilane. 
Häufig wurde dann das Ausweichen des Rotmilans 
auf einen anderen Nestbaum festgestellt. Ebenso 
gab es vereinzelt den umgekehrten Fall, bei denen 
Rotmilane ein ehemaliges, im Vorjahr durch ein 
Schwarzmilanpaar besetztes Nest zur Brut nutzten, 
während das Schwarzmilanpaar umsiedelte. Auch 
Kolkraben, Mäusebussarde und in einigen Fällen 
auch Nilgänse wurden immer wieder als Nutzer von 
bekannten Rotmilanhorsten beobachtet.

Nachpflanzungen von Horstbäumen – ein Beispiel aus Mittelthüringen 

In Mittelthüringen wurden durch den dort täti-
gen Landschaftspflegeverband Maßnahmen zur 
Erhöhung der Strukturvielfalt in der Landschaft 
und Verbesserung des Angebots an potenziellen 
Horstbäumen für den Rotmilan durchgeführt. 
In den Jahren 2013 bis 2020 wurden über 700 
Bäume gepflanzt und über ein Kilometer Hecke 
angelegt. Für die Pflanzungen wurden bevorzugt 
Flächen entlang von Feldwegen ohne Begleitgrün 
genutzt, um neue Strukturen an den Wegen und 
natürliche Begrenzungen zum Feld zu schaffen. 
Diese Förderung und der Erhalt der Feldraine 
als Rückzugsraum für Kleinsäuger nutzen dem 

Rotmilan. Als Vorteil erwies sich, dass sich diese 
Flächen vor allem in kommunalem Besitz be-
finden. So entfiel zum Teil die aufwendige Er-
mittlung von Eigentümerinnen und Eigentümern 
inklusive der Einholung deren Einverständnisse. 
Zudem sind diese Flächen über die vorhandenen 
Feldwege leicht mit dem für die Pflanzungen und 
späterer Pflege notwendigen schweren Gerät zu 
erreichen. Die Finanzierung erfolgte über die För-
derung von Maßnahmen für die Entwicklung von 
Natur und Landschaft (ENL) des Landes Thüringen. 
Weitere Pflanzungen konnten über Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen finanziert werden.
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Abbildung 3: Nilgans im Rotmilannest, © Biologische Station Rhein-Berg e. V.
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3.4 Finanzierung7

7 Übersicht zum Thema Förderrecht und Fördermöglichkeiten, siehe auch DVL 2018

8 https://www.wbv-thueringen.de/foerderung.php

Im Rahmen des Projektes wurden die Maßnahmen 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vorrangig 
über die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) der Länder realisiert. Diese werden oft 
durch Programme für investiven Naturschutz (z. B. 
Pflanzungen) flankiert. Eine Kombination mit Mit-
teln aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) ist 
üblich. Hier sollte von Seiten der zuständigen Be-
hörden sichergestellt werden, dass passende und 

hochwertige Maßnahmen programmiert sind und 
genügend Mittel bereitstehen. Auch Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen können gegebenenfalls für 
die Umsetzung rotmilanfreundlicher Maßnahmen 
genutzt werden. Im Forstbereich existieren in einzel-
nen Bundesländern Förderungen für Waldumwelt-
maßnahmen. In Thüringen beispielsweise wird die 
Förderung von Habitatbäumen mit bis zu 300 Euro 
pro Baum honoriert8. 

Die AUKM sind in der Förderperiode 2014 – 2020 ein wesentlicher Bestandteil des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER bzw. „2. Säule“) der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU. Sie werden aus Ländermitteln und teils aus Bundesmitteln 
kofinanziert. Landwirtschaftsbetriebe können freiwillig an diesen Maßnahmen teilnehmen und erhalten 
festgelegte Fördersätze. Neben dem Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz haben die Maßnahmen 
vor allem den Erhalt und die Steigerung der biologischen Vielfalt, die Verbesserung der Bodenstruktur, 
die Verringerung der Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge – auch an sensiblen Gewässern – und 
den Tierschutz zum Ziel (BMEL 2020). Jedes flächige Bundesland bzw. jeder europäische Mitgliedsstaat 
bietet im Rahmen spezifischer Länderprogramme einen eigenen Katalog an Maßnahmen an. 
Hinsichtlich Umfang, Finanzierung und Ausgestaltung bestehen große Unterschiede zwischen den 
Ländern (Hampicke 2018). Eine Übersicht zu den im Rotmilanprojekt beratenen AUKM in den 
beteiligten Bundesländern ist in Anhang 9 zusammengestellt. Die Förderleitlinien der GAP werden in 
der Regel alle sieben Jahre beschlossen und richten sich nach dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
der EU. Aktuell werden die Förderbedingungen für die nächste Förderperiode beraten. Das nationale 
Rechtsetzungsverfahren soll bis Ende 2022 abgeschlossen werden (BMEL 2020). 

Bei künftigen Fördermaßnahmen sollte Folgendes 
berücksichtigt werden (siehe auch Lerch 2020): 

 – Programmierung von Maßnahmen für den 
Rotmilan in allen Bundesländern, in denen 
der Rotmilan brütet. In der Förderperiode 
2014-2020 gibt es nur in Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und Thüringen speziell für den 
Rotmilan konzipierte Maßnahmenpakete, die 
zum Teil im Rahmen des Rotmilanprojekts ent-
wickelt oder angepasst wurden. 

 – Grundsätzlich uneingeschränkte Gewähr-
leistung des Maßnahmenangebotes und 
deren jährliche Zulassung im Antragsver- 
fahren über den gesamten Förderzeitraum. 

Während der Förderphase 2014-2020 erfolg-
ten im laufenden Wirtschaftsjahr zum Teil kurz-
fristige Änderungen in den Programmen. Dies 
hat zu maßgeblichen Vertrauensverlust bei teil-
nehmenden landwirtschaftlichen Betrieben ge-
führt.

 – Gewährleistung einer leistungsgerechten 
Förderhöhe und Bereitstellung aus-
reichender finanzieller Mittel. Im Rotmilan-
projekt erfolgte in der Förderperiode 2014-2020 
in beinahe allen Projektgebieten bereits im Jahr 
2017 (!) ein Antragsstopp für rotmilanfördernde 
Maßnahmen, weil keine Mittel mehr vorhanden 
waren. Dies erschwerte die Beratungstätigkeit 
und Umsetzung von Maßnahmen enorm.

https://www.wbv-thueringen.de/foerderung.php


 – Förderbedingungen müssen in den Antrags-
jahren frühzeitig bekannt gegeben werden. 
Den Betrieben wie auch den Beratenden sollten 
mindestens zwei Monate vor der Antragsfrist Zeit 
gegeben werden, sich mit den Maßnahmen aus-
einanderzusetzen und aufkommende Fragen zu 
klären. Oftmals betrug die Zeitspanne zwischen 
Bekanntmachung und Antragsfrist nur vier Wo-
chen, dies hat die Teilnahme an Maßnahmen ver-
hindert. 

 – Die Bewilligung von Maßnahmen muss 
spätestens im Frühherbst des Vorjahres 
erfolgen. In der jetzigen Praxis erfolgt die Be-
willigung oft erst am Ende eines Jahres. So ist 
für die Landbewirtschaftenden keine Anbau-
planung im Herbst möglich. Zudem wäre bei vie-
len Maßnahmen, beispielsweise Kleegras, eine 
Herbstaussaat sinnvoller und praxisgerechter. 
Durch diese späte Bewilligung geht in vielen Fäl-
len ein Jahr für eine erfolgreiche Maßnahmen-
umsetzung verloren.

 – Reduzierung und Honorierung des mit der 
Antragsstellung verbundenen hohen büro-
kratischen Aufwands für Landwirtschafts-
betriebe. Bis ein Antrag eingereicht werden 
kann, muss eine Vielzahl an Unterlagen, z. B. Ein-
holen der fachlichen Bestätigung der zuständigen 
Naturschutzbehörde, Imkerbescheinigungen und 
Flächenaufstellungen zusammengestellt werden. 
Mangels technischer Ausstattung können viele 
Untere Naturschutzbehörden lagegenaue Maß-
nahmen ohne Katasterdaten nicht zuordnen, so-
dass auch diese vom Antragssteller dem Antrag 
beigefügt werden müssen. Dieser Aufwand ist 
nicht unerheblich und hält Landbewirtschaftende 
davon ab, Maßnahmen zu beantragen. 

 – Gewährleistung einer unkomplizierten In-
tegration der Maßnahmen in die landwirt-
schaftlichen Produktionsabläufe und damit 
einfache Umsetzung durch die Landbewirt-
schaftenden. Die Vielfalt und Komplexität von 
Maßnahmen in den Förderprogrammen ist in 
manchen Bundesländern so groß, dass dies auf 
„Umsetzungswillige“ abschreckend wirkt und 
ohne Hilfe von Expertinnen und Experten un-
durchschaubar wird. 

 – Praxisgerechte Anpassung der Prüfkriterien. 
Landbewirtschaftende befürchten zu Recht, 
aufgrund von beispielsweise geringen Mess-
fehlern Gelder für Maßnahmen aberkannt zu 
bekommen. Eine fundierte Beratung und Be-
gleitung von Maßnahmen kann Sanktionen ver-
hindern, doch sind auch die Prüfkriterien selbst 
oftmals zu starr ausgelegt und nicht den tatsäch-
lichen Bedingungen angepasst. 

 – Verzicht auf Rodentizide. Der Verzicht auf Ro-
dentizide ist immer eine Maßnahme zum Schutz 
von Kleinsäuger jagenden Greifvogel- und Eulen-
arten. Auch der Verzicht auf Insektizide, Herbizi-
de und die Reduktion von Düngegaben erhöht 
die Biodiversität und fördert die Ausbildung 
standortangepasster Nahrungsketten, von denen 
nicht zuletzt der Rotmilan profitiert.

 – Erhöhung der Strukturvielfalt. Hecken, Feld-
gehölze, Blühstreifen und Randsäume bieten 
neben Erosionsschutz und Bodenverbesserung 
einer Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten Lebens-
raum und tragen wesentlich zur Erhöhung der 
Biodiversität bei. Rotmilane suchen bei der Jagd 
gezielt Randstrukturen ab (Katzenberger 2020).
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3.5 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt. Konrad Lorenz 

In diesem Sinne sind Öffentlichkeitsarbeit, Auf-
klärung und Information wichtige Erfolgsfaktoren 
für Projekte zum Schutz des Rotmilans. Auch die 
projektinterne Kommunikation ist für das Gelingen 
eines Projekts äußerst wichtig: 

Planungsphase eines Projekts

Es sollten möglichst viele relevante Akteure in der 
Region bereits in die Planungsphase eines Projekts 
miteinbezogen und informiert werden. So können 
Synergien erschlossen, mögliche Konfliktpunkte be-
reits im Vorfeld erkannt und Wissen zu den lokalen 
Rahmenbedingungen zusammengetragen werden. 
Auftretende Meinungsverschiedenheiten beispiels-
weise über passende Maßnahmen sollten möglichst 
vor Projektbeginn geklärt werden – eventuell auch 
unter Zuhilfenahme eines Moderators. Zu oft bleiben 
Projekte hinter ihrem Erfolgspotential aufgrund von 
„Grabenkämpfen“ oder Problemen im zwischen-
menschlichen Bereich zurück. Kooperationen und 
gemeinsame Kommunikationsrichtlinien können 
über schriftliche Vereinbarungen fixiert und trans-
parent gestaltet werden. 

Der Aufwand und die Kosten für Öffentlichkeits-
arbeit sollten nicht unterschätzt und bereits in der 
Planung des Projekts einkalkuliert werden. Im Rot-
milanprojekt war hierfür eine eigene Vollzeitstelle 
vorgesehen und notwendig. Projektergebnisse und 
Berichte zu Veranstaltungen und Tagungen wurden 
fortlaufend für die Projekthomepage aufbereitet, 
Pressemitteilungen zum Gesamtprojekt verfasst, ein 
Film, eine Wanderausstellung und drei Bildungs-
koffer konzipiert sowie Poster, Broschüren und Flyer 
erstellt (siehe auch www.rotmilan.org).

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit mit 
und für Betriebe, die Maßnahmen umsetzen

Mitarbeitende der Land- und Forstwirtschaft, die 
Maßnahmen für den Rotmilan umsetzen, sollten 
über den Projektstand auf dem Laufenden gehalten 

werden. In der Studie von Böhner & Schmidt (2019) 
zeigte sich, dass bei den landwirtschaftlichen Be-
trieben ein großes Interesse an den Ergebnissen 
der durchgeführten Maßnahmen bestand. Hier-
zu können digitale Newsletter, Mailverteiler oder 
Rundbriefe am Ende einer Saison sowie die Zu-
sendung von Projektberichten oder Informations-
veranstaltungen genutzt werden. Generell ist zu 
empfehlen, jeweils am Ende einer Saison bzw. 
Brutzeit den Betrieben die Monitoringergebnisse zu 
übermitteln und nicht über mehrere Jahre bis zum 
Projektende zu warten. Es ist denkbar, dass die Be-
triebe auf diese Weise zusätzlich zur Umsetzung 
von Naturschutzmaßnahmen motiviert werden 
können (Böhner & Schmidt 2019). Auch sollte 
nicht vergessen werden, Engagement zu würdigen. 
Auszeichnungen wie z. B. eine Urkunde können 
besonderes Engagement hervorheben und sollten 
auch öffentlichkeitswirksam dargestellt werden, so-
weit die oder der Auszuzeichnende einverstanden 
ist. Maßnahmen sollten nach Möglichkeit für die 
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Öffentlichkeit, aber auch für andere Betriebe, sicht-
bar sein: So wurden beispielsweise Feldschilder, die 
die Rotmilanfreundlichkeit der Maßnahme auf den 
Grünland- und Ackerflächen erläuterten, im Rotmi-
lanprojekt von den Landwirtinnen und Landwirten 
sehr gerne angenommen und aufgestellt. 

Für die Information der breiten Öffentlichkeit 
bietet sich der Aufbau und die Pflege einer informa-
tiven Internetseite an. Materialien wie Faltblätter, 
Broschüren und Poster sind nützliche Hilfen, die bei 
Veranstaltungen und bei Beratungen ausgestellt 
oder verteilt werden können. So sind Presseartikel 
in lokalen Medien zum Zeitpunkt der Rückkehr 
der Milane aus ihrem Überwinterungsgebiet eine 
gute Möglichkeit, auf ihr Schutzbedürfnis und ihre 
Störungsempfindlichkeit im nahen Horstbereich 
hinzuweisen. Die Deutsche Wildtier Stiftung kon-
zipierte im Rahmen des Rotmilanprojekts eine 
Wanderausstellung über den Rotmilan9, die aus-
geliehen werden kann. Auch drei Bildungskoffer 

9 https://www.deutschewildtierstiftung.de/naturbildung/wanderausstellungen

10 https://www.deutschewildtierstiftung.de/naturbildung/rotmilankoffer

zum Einsatz an Schulen10 und ein Kurzfilm über den 
Rotmilan stehen zur Verfügung (www.rotmilan.org). 

Der Kreativität sind bei der Öffentlichkeitsarbeit 
keine Grenzen gesetzt, unverhoffte Kooperationen 
sind möglich. Bei unserem Partner in Branden-
burg beispielsweise entstand im Rahmen eines 
Aktionstags des Verbandes der Brandenburgischen 
Kleinbrauereien die Biersorte „Roter Milan“, die 
öffentlichkeitswirksam vermarktet wurde. Leider 
ist der „Rote Milan“ bereits ausgetrunken. Unser 
Partner in Nordrhein-Westfalen entwickelte meh-
rere Spiele für Kinder, die bei Besuchen in Kinder-
gärten oder während Veranstaltungen wie dem Tag 
der offenen Tür der Biologischen Station begeistert 
angenommen und daher auch in die Bildungskoffer 
integriert wurden. 
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3.6 Weitere Faktoren

Grundsätzlich sollte bei allen Projekten zum Schutz 
des Rotmilans die Effektivität von Maßnahmen eva-
luiert werden. Nur so kann man überprüfen, ob 
die angestrebten Ziele erreicht und Maßnahmen 
gegebenenfalls modifiziert werden müssen. Dies 
bedeutet, dass man beispielsweise Horstschutz-
maßnahmen überwachen sollte. Sind Fallwildaus-
legungen zur Verbesserung der Nahrungssituation 
vorgesehen (vgl. Kapitel 3.3.3), sollte man die 
Annahme der Maßnahme zumindest stichproben-
haft durch Wildtierkameras dokumentieren und 
auswerten. Für die im Rotmilanprojekt beratenen 
landwirtschaftlich genutzten Maßnahmenflächen 
wurde die Erhöhung der Abundanz potenzieller 
Beutetiere belegt (Karthäuser et al. 2019). Diese 
Maßnahmen haben sich also bewährt und sollten 
auf möglichst vielen landwirtschaftlich genutzten 
Flächen deutschlandweit in den Brutgebieten des 
Rotmilans umgesetzt werden.

Auch sollte eine zeitnahe Rückkoppelung von Er-
gebnissen an die zuständigen Behörden und Ent-
scheidungsträger wie Untere Naturschutzbehörden, 
Forstämter, Kommunen und Länderministerien 
erfolgen und diskutiert werden. Auch alle relevan-
ten Akteure wie die Mitarbeitenden der Land- und 
Forstwirtschaft, Waldbauernverbände, Privatwald-
besitzende und weitere Beteiligte sollten über Er-
gebnisse, Fortschritte aber auch Herausforderungen 
zeitnah informiert werden. 

Vernetzung, fachlicher Austausch und Zusammen-
führung von Daten – auch über Fachgrenzen 
hinweg – sollten in jedes Projekt zum Schutz des 
Rotmilans integriert werden. Es existiert ein riesiges 
Reservoir an Daten, die im Zuge der Rotmilan-, aber 
auch beispielsweise Kleinsäugerforschung oder im 
Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen er-
hoben werden. Dennoch erfolgt die Auswertung 
der Daten in der Regel nur für dieses oder jenes 
einzelne Projekt. Eine Zusammenführung der Daten 
könnte die statistische Aussagekraft von Ergeb-
nissen deutlich erhöhen und würde dem Rotmi-
lan und auch allen um seinen Schutz Bemühten 
weiterhelfen. 

Bitte veröffentlichen Sie Ihre Erkenntnisse!

Es gibt nicht wenige Menschen, die – oft ehren-
amtlich und ohne Vergütung – unter großem 
persönlichen Aufwand viele Daten zu diesem fas-
zinierenden Greifvogel gesammelt haben. Bitte 
veröffentlichen Sie Ihre Erkenntnisse! Umso besser 
kann der Schutz dieser Art vorangebracht werden. 
Und auch eine Bitte an alle Vertreterinnen und Ver-
treter von Behörden, Verbänden oder Stiftungen, 
die solche Expertinnen und Experten in ihren Regio-
nen kennen: Bitte unterstützen Sie die mühevolle 
Arbeit der Datenerfassung und Auswertung sowie 
des Publizierens finanziell und personell. 
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4. Zusammenfassung, Fazit und Empfehlungen

Deutschland trägt eine besondere Verantwortung 
für den Rotmilan (Milvus milvus). Als Haupt-
gefährdungsfaktoren gelten Nahrungsmangel zur 
Zeit der Jungenaufzucht, Störungen am Brutplatz 
sowie Kollisionen und Nachstellungen. Der vor-
liegende Leitfaden gibt Empfehlungen zur Ver-
besserung seiner Nahrungssituation und dem 
Schutz seines Bruthabitats: 

1. Die Kenntnis des lokalen Brutbestands ist für die 
Planung von Schutzmaßnahmen unerlässlich. 
Grundsätzlich sollte eine Kartierung während 
mindestens zwei Jahren in Folge durchgeführt 
werden, um den lokalen Brutbestand möglichst 
vollständig zu erfassen. Für die langfristige Si-
cherung eines Rotmilanbestands und die Pla-
nung und Durchführung von Maßnahmen ist 
ein fortlaufendes Monitoring durch jährliche 
Kartierungen wünschenswert. 

2. Information, Aufklärung und Beratung sind 
wesentliche Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Maßnahmenumsetzung. Ein Beratungs-
angebot – sowohl für die Forst- als auch für die 
Landwirtschaft – sollte in enger Kooperation mit 
den zuständigen Behörden möglichst perma-
nent in den Bundesländern mit Brutbeständen 
des Rotmilans angeboten werden. 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Nahrungs-
situation des Rotmilans und zum Schutz seines 
Bruthabitats sind:

 - Sicherung und Erhöhung des Grünlandanteils; 
biotoptypengerechte Bewirtschaftung

 - Erhöhung der Flächen für Feldfutteranbau mit 
Hauptkultur kleinkörnige Leguminosen

 - Verzicht auf Rodentizide; Verringerung des 
Einsatzes von Herbiziden und Insektiziden 
sowie Düngemitteln

 - Erhöhung der Strukturvielfalt in der Agrar-
landschaft durch Brachen, Säume, mehr-
jährige Blühflächen aus standorttypischen 
Wildsamen, Hecken

 - Auslegen von Aas im Zuge intelligenten 
Fallwildmanagements nach behördlicher 
Genehmigung

 - Verankerung von Horstschutzzonen und 
explizite Nennung des Rotmilans auf der 
Grundlage des § 54 Abs. 7 Satz 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes in allen Bundesländern 
und Überwachung der Einhaltung. Als 
Zwischenlösung bietet sich der Abschluss frei-
williger Vereinbarungen zur Einrichtung von 
Horstschutzzonen an.

 - Frühzeitige Nachpflanzung von Horstbäumen 
in Gebieten mit hohem (überaltertem) Hybrid-
pappel- und Eschenanteil 

4. Für Maßnahmen zur Erhöhung des Nahrungs-
angebots sowie der Nahrungsverfügbarkeit auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen bietet sich 
die Förderung durch Agrarumwelt- und Klima-
maßnahmen (AUKM) der Länder an. Nach den 
Erfahrungen aus dem Rotmilanprojekt müssen 
die Förderbedingungen dringend optimiert 
werden:

 - Maßnahmen für die Leitart Rotmilan sollten 
in allen Bundesländern, in denen es Brutvor-
kommen gibt, unter Einbeziehung von Rotmi-
lanexpertinnen und -experten programmiert 
werden.

 - Das Maßnahmenangebot muss über den 
gesamten Förderzeitraum verlässlich zugäng-
lich sein. Es müssen ausreichend Finanzmittel 
dafür vorgesehen werden.

 - Förderbedingungen müssen in den An-
tragsjahren frühzeitig, d.h. mindestens zwei 



Monate vor Antragsfrist, bekannt gegeben 
werden.

 - Die Bewilligung von Maßnahmen muss spä-
testens im Frühherbst des Vorjahres erfolgen. 

 - Der mit Antragsstellung verbundene hohe 
bürokratische Aufwand muss honoriert, redu-
ziert und das Verfahren vereinfacht werden. 

 - Maßnahmen müssen sich unkompliziert in 
landwirtschaftliche Produktionsabläufe integ-
rieren lassen. 

 - Prüfkriterien sollten praxisgerecht den realen 
Bedingungen der Landwirtschaft angepasst 
werden. 

 - Der Verzicht auf Rodentizide sollte als Förder-
inhalt angeboten werden. 

 - Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt 
sollten weiterhin angeboten werden.

5. In alle Projekte zum Schutz des Rotmilans sollten 
folgende Punkte integriert werden: 

 - Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

 -  Evaluation der ergriffenen Maßnahmen

 - Zeitnahe Rückkoppelung der Ergebnisse an 
Behörden und Entscheidungsträger

 - Fachlicher Austausch und Vernetzung zwi-
schen allen Akteuren– auch über Fachgrenzen 
hinweg
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5. Dank
Allen Landwirtinnen und Landwirten, die sich an der 
Umsetzung von Maßnahmen beteiligt haben und 
sich gerne – oft auch ohne Förderprogramme – für 
den Rotmilan einsetzen, möchten wir herzlich dan-
ken. Ebenso allen Waldbesitzenden, Mitarbeitenden 
von Forstverwaltungen und Jägerinnen und Jägern, 
die zum Schutz der Horststandorte beitragen. Allen 
Vertreterinnen und Vertretern von Behörden – sei es 
auf Kommunal-, Länder- oder Bundesebene – dan-
ken wir herzlich für konstruktiven Austausch und 
Unterstützung in den verschiedenen Phasen des 
Projekts. Uwe Lerch, fachlicher Koordinator des Pro-
jekts, konzipierte maßgeblich das Gesamtprojekt 
und investierte während der Vorbereitungsphase 
auf ehrenamtlicher Basis enorme Arbeitszeit. Ihm 
sei für seinen Einsatz und seine Leistung an dieser 

Stelle besonders gedankt! Marie Kaerlein sorgte 
während ihrer Tätigkeit für das Rotmilanprojekt 
für eine bestmögliche Organisation der Gesamt-
koordination und Verwaltung des umfangreichen 
Vorhabens – auch ihr herzlichen Dank!

Ohne Moos nix los – unser Dank gilt natürlich auch 
dem Bundesamt für Naturschutz (BfN), insbesondere 
Barbara Petersen in ihrer damaligen Funktion als 
Fachbetreuerin des Vorhabens. Das BfN förderte 
das Projekt im Bundesprogramm Biologische Viel-
falt mit Mitteln des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit über die 
Dauer von sechs Projektjahren. Helen Josten, Mela-
nie Drews, Juliane Jacobs, Kerstin Hille, Mario Dahm 
und Martin Blum vom DLR-Projektträger sei herzlich 

 

Ansbach, 26.3.2020

Monika Riepl, Bernd Blümlein, Dr. Jürgen Metzner

Abbildung 4: Einige der Projektmitarbeitenden bei der Verleihung der Ehrung „Ausgezeichnetes Projekt UN-Dekade Bio-
logische Vielfalt“, 2017.
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für die freundliche, hilfsbereite und unkomplizierte 
Zusammenarbeit während der gesamten Projekt-
abwicklung gedankt. 

Über 40 Personen waren in das Gesamtprojekt 
involviert, führten in den Projektgebieten Kartie-
rungen und wissenschaftliche Erhebungen durch, 
berieten Landnutzende, hielten Vorträge oder or-
ganisierten Exkursionen und weitere Aktionen der 
Öffentlichkeitsarbeit, nahmen an projektinternen 
Workshops und Tagungen teil und fertigten außer-
dem eine Vielzahl an Präsentationen, Berichten und 
Dokumentationen an. Ohne sie wäre das Projekt 
so nicht möglich gewesen. 

Unser herzlicher Dank geht an: 

 – Dachverband Deutscher Avifaunisten, Nord-
rhein-Westfalen: Dr. Christoph Sudfeldt, Jakob 
Katzenberger, Johanna Karthäuser, Christoph 
Grüneberg – und allen Beteiligten bei der Be-
treuung von Kontrollflächen und wissenschaft-
lichen Erhebungen, insbesondere Dr. Marion 
Gschweng, Jens Brune und Stefan Wolff

 – Deutsche Wildtier Stiftung, Hamburg: Hilmar 
Freiherr von Münchhausen, Svenja Ganteför, 
Maria Merwald, Peer Cyriacks

 – Schrobach-Stiftung, Schleswig-Holstein: Dr. Cor-
delia Wiebe, Christoph Gasse, Anne Koopmann

 – Landschaftspflegeverband Mecklenburger End- 
moräne e. V., Mecklenburg-Vorpommern: 
Matthias Bormann, Karsten Woldt, Annette 
Stepanski, Mirja Möller

 – Landschaftspflegeverband Sternberger End-
moräne, Mecklenburg-Vorpommern: Hans Die-
derichs, Marika Schuchardt, Jutta Ohrem, Hannes 
Hogrefe

 – Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorf-
heide e.V., Brandenburg: Jan Noack, Ulf Kraatz, 
Carolin Priefert und Ortrud Taeger

 – Förderverein Vogelschutzwarte Neschwitz, Sach-
sen: Dr. Winfried Nachtigall, Karolin Eils, Madlen 
Schimkat, Stefan Siegel

 – Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen e.V., 
Sachsen: Veronika Leissner, Julia Pöschel, Heike 
Weidt, Peter Solluntsch

 – Landschaftspflegeverband Mittelthüringen e.V., 
Thüringen: Jana Apel, Annemarie Bauer, Thomas 
Pfeiffer

 – Landschaftspflegeverband Landkreis Göttin-
gen e.V., Niedersachsen: Ute Grothey, Ramona 
Bayoh, Frauke Helms, Sebastian Johanning

 – Biologische Stationen Rhein-Berg und Ober-
berg, Nordrhein-Westfalen: Bianca Jeske, Florian 
Schöllnhammer, Sören Schweineberg, Tobias 
Mika, Frank Herhaus

Hannah Böhner, Laura Breitsameter und Dr. Thomas 
Schmidt vom Johann Heinrich von Thünen-Institut 
danken wir für die sehr gute Zusammenarbeit bei 
der Erstellung der Beratungsevaluation. 

Den Mitgliedern der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe, die sich ehrenamtlich intensiv dem Projekt 
widmeten und uns konstruktiv-kritisch begleiteten, 
ein herzliches Dankeschön für alle Mühen: Ute 
Grothey (LPV Göttingen), Dr. Winfried Nachtigall 
(Förderverein Vogelschutzwarte Neschwitz), Dr. 
Torsten Langgemach (Staatliche Vogelschutzwarte 
am LfU Brandenburg), Prof. Dr. Franz Bairlein (Insti-
tut für Vogelforschung Wilhelmshaven), Dr. Thomas 
Schmidt (Johann Heinrich von Thünen-Institut). 

 

Ansbach, 26.3.2020

Monika Riepl, Bernd Blümlein, Dr. Jürgen Metzner
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Kartieranleitung Rotmilanprojekt Land zum Leben

Die folgende Kartieranleitung wurde von Uwe Lerch (DVL) in Zusammenarbeit mit Dr. Winfried Nach-
tigall (Förderverein Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e. V.) auf der Grundlage der aufgeführten 
Literaturquellen sowie umfangreicher praktischer Kartiererfahrungen erarbeitet. Im Februar 2014 er-
folgte zudem ein Austausch zur Methodenabstimmung mit Dr. Eckhard Gottschalk (Universität Göttin-
gen), Christoph Grüneberg (DDA), Uwe Lerch (DVL), Thomas Pfeiffer, Stefan Stübing (HGON).

1. Zielstellung

Das Ziel der Kartierung besteht in einer vollständigen Erfassung des Brutbestandes des Rotmi-
lans (Milvus milvus) innerhalb eines Kontrollgebietes im jeweiligen Projektgebiet. Nachfolgend wird die 
anzuwendende Methode beschrieben und die notwendigen Rahmenbedingungen werden definiert. 
Bei der Kartierung wird neben dem Brutbestand auch der Bruterfolg ermittelt. Die Daten dienen der 
Beschreibung der Brutbestandsentwicklung im Kontrollgebiet als repräsentativer Ausschnitt des Projekt-
gebietes während der Projektlaufzeit und gehen in weitere Auswertungen ein. Hierzu gehören z.B. die 
Bewertung der Bruthabitate und der Nahrungsräume sowie die Ableitung praktischer Maßnahmen zum 
Schutz und zur Entwicklung der Brutbestände.

2. Begriffsbestimmungen

Abundanz (Brutpaardichte):

stellt die Anzahl der Brutpaare (BP) pro Flächeneinheit dar (BP / 100 km²).

Brutbestand:

Der jährliche Brutbestand ist die Anzahl der Brutpaare (BP) des Kontrollgebietes (KG) als Summe 
der Paare mit sicherem Brutnachweis (BN) und der Paare mit Brutverdacht (BV). Es ist jährlich inner-
halb des Kontrollgebietes eine vollständige (flächendeckende) Erfassung durchzuführen.

Brutnachweis:

Als Brutnachweis (BN) gelten alle jährlich erfassten brütenden Paare, bei denen die Nester, auf denen 
der Rotmilan im Erfassungsjahr gebrütet hat, gefunden wurden. Folgende Beobachtungen werden als 
Brutnachweis gewertet:

• Die Beobachtung des Rotmilans auf seinem Nest in Bruthaltung sitzend,

• Jungvögel im Nest,

• fütternde Altvögel am Nest,

• Ästlinge im Nestbaum und Umgebung,

• Rotmilan geht im Moment der Annäherung vom Nest ab. Es sollte eine Bestätigung durch Wieder-
holung bei äußerster Vorsicht erfolgen (Beobachtungspunkt möglichst weiter weg vom Nest).

Anhang 2: Kartieranleitung
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Brutverdacht:

Als Brutverdacht (BV) gelten alle jährlich festgestellten Revierpaare oder einzelne Rotmilane, bei 
denen trotz intensiver Suche das Nest der diesjährigen Brut nicht gefunden wurde, aber Beobachtungen 
erfolgten, die auf eine mögliche Brut schließen lassen. (Territorialverhalten und bruthinweisende 
Beobachtungen).

Folgende Beobachtungen werden als Brutverdacht gewertet:

• die mindestens einmalige Feststellung eines balzenden oder zusammenhaltenden Paares oder 
eines Individuums mit Territorialverhalten im potenziellen Brutgebiet und jeweils eine weitere 
Beobachtung im Abstand von mindestens 7 Tagen, davon eine zwischen 1.4. und 10.7.

• Beobachtung eines Rotmilans, der mit Nistmaterial oder Nahrung zielgerichtet in Richtung des ver-
muteten Brutplatz bzw. potentielles Bruthabitat (Gehölzbestand) fliegt und jeweils eine weitere 
Beobachtung im Abstand von mindestens 7 Tagen, davon eine zwischen 1.4. und 10.7.

• Gerichteter Flug eines Rotmilans in ein potentielles Bruthabitat und jeweils eine weitere Be-
obachtung im Abstand von mindestens 7 Tagen, davon eine zwischen 1.4. und 10.7.

• Feststellung eines diesjährigen Nestbaues, z.B. nach der Brutphase, bei der der Kartierer An-
zeichen für eine diesjährige Brut findet (Federfund, viel Kot u.ä.) bzw. die Umstände einen Brutver-
dacht rechtfertigen.

Besonderes Augenmerk ist auf die wiederholte Feststellung bzw. Kontrolle der möglichen Reviere zu 
richten. Die Anwesenheit einzelner, offenbar unverpaarter Rotmilane sowie „zusammenhaltender“ Rot-
milane (Revierpaare), die zwar als Paar angesprochen werden können, aber keine Hinweise auf eine 
eventuelle Brut erkennen lassen, werden bei der Erfassung nicht berücksichtigt.

Kartierzeiten

Die Einhaltung der nachfolgenden Kartierzeiten ist Voraussetzung für eine qualifizierte Brutbestands-
erfassung. Dabei ist besondere Aufmerksamkeit auf die Phase der Revierbesetzung zu richten (ca. 
Ende März).

• Der erste Kartiergang muss in der 2. Märzhälfte erfolgen. Dazu sind im gesamten Kontrollgebiet 
die bekannten Rotmilanreviere (Brutgehölze, Nester) auf Besatz zu kontrollieren und sämtliche wei-
tere Revierbesetzungen (Territorialverhalten, Balz, sonst. Bruthinweise) zu erfassen. Sind bekannte 
Rotmilanreviere (Nester) aus dem Vorjahr nicht besetzt, muss zeitnah (einige Tage später) die Be-
satzkontrolle wiederholt werden (Zweitkontrolle). Bei negativem Ergebnis während der Zweit-
kontrolle muss zeitnah die Suche nach einem eventuellen Nestneubau im Revier erfolgen. Während 
des ersten Kartierganges ist eine nahezu tägliche Anwesenheit im KG (Befahren) erforderlich.

• Nach der Revierbesetzung erfolgt im April (bis zum Blattaustrieb) der zweite Kartiergang mit 
Konzentration auf die Feststellung des Brütens (Kontrolle der bekannten RM-Nester sowie Fort-
setzung der Revierkartierung mit dem Ziel, der vollständigen Ermittlung sicheren Brutnachweise). 
Ende April sollte grundsätzlich der Brutbestand ermittelt sein.

• Abschließend erfolgt in den Monaten Mai bis Juli die Ermittlung des Bruterfolges und der 
Reproduktion.



Brutgröße:

gibt die Anzahl der flüggen Jungvögel pro erfolgreichem BP an. Bei dieser Untersuchung wird die An-
zahl der erfassten Jungvögel denen der ausgeflogenen gleichgesetzt, wobei die Verluste in der späteren 
Nestlingszeit aus Unkenntnis vernachlässigt werden.

erfolgreiche Brutpaare:

sind Brutpaare mit mindestens einem ausgeflogenen (flüggen) Jungvogel.

erfolglose Brutpaare:

sind Brutpaare mit sicherem Brutbeginn (brütender Altvogel), aber ohne ausgeflogene Jungvögel.

Flügge Jungvögel:

sind Jungvögel im Jugendkleid im Nest (Nestlinge) oder auf Ästen im Brutbaum (Ästlinge), die wenige 
Tage vor dem Ausfliegen sicher ermittelt wurden. In der Regel ist dies ab Ende Juni der Fall. Mögliche 
nachträgliche Totfunde sind i.d.R. Zufallsfunde und werden bei der Anzahl flügger Jungvögel nicht 
mit einbezogen. Totfunde sind zu dokumentieren.

Erfolgsanteil:

gibt den Anteil erfolgreicher BP an den auf das Vorhandensein von Jungvögeln kontrollierten BP in 
Prozent an.

Fortpflanzungsziffer:

stellt den Quotienten aus der Anzahl der ausgeflogenen Jungen zu den auf das Vorhandensein von 
Jungvögeln kontrollierten BP dar. Auch bei diesem Reproduktionsparameter wird die Zahl der am Nest 
beobachteten Jungvögel denen der ausgeflogenen gleichgestellt. 

Neststatus:

Der Neststatus bezieht sich auf alle Nester, die im Kartierjahr besetzt waren. Der Neststatus „Altbau“ 
wird vergeben, wenn ein Nest über mehrere Jahre bekannt ist und nach längerer Pause (1 Jahr und 
mehr) im Kartierjahr wieder zur Brut benutzt wird. Der Neststatus „Vorjahresnest“ wird für ein Nest 
benutzt, das im Vorjahr zur Brut genutzt wurde und der Neststatus „Neubau“ wird vergeben, wenn das 
Nest im Kartierjahr neu gefunden wurde und besetzt ist.

3. Detaillierte Beschreibung der Kartiermethode

Die erarbeitete Methode ist den Projektzielen und Projektinhalten des bundesweiten Rotmilanprojektes 
„Rotmilan – Land zum Leben“ angepasst.

Es erfolgt jährlich eine vollständige Erfassung des Brutbestandes (Brutnachweis und Brutverdacht) sowie 
die Erfassung der Reproduktion (Anzahl flügger Jungvögel je Brutpaar).

Grundlage bildet die vollständige Kartierung aller vorhandenen Milannester und nachfolgende 
Kontrolle auf Besetzung im Kontrollgebiet in Kombination mit der Rotmilan-Revierkartierung. 
Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Phase der Revierbesetzung zu richten (ca. Ende März).
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3.1 Kontrollgebiet

Die Kontrollgebiete sind in den einzelnen Projektgebieten durchschnittlich ca. 300 km² groß, reprä-
sentieren die landschaftlichen Verhältnisse im Projektgebiet (Anteile Wald, Acker, Grünland, Gewässer, 
Siedlung u.a.) und wurden dem Zuschnitt der betroffenen Messtischblätter (MTB) bzw. einzelner Mess-
tischblattquadranten (MTBQ) angepasst.

3.2. Ausrüstung

Die Kartierer sind mit nachfolgenden technischen Hilfsmitteln ausgerüstet:

• hochwertiges Fernglas (z.B. ZEISS Conquest HD, 10 x 42), gleich- oder hochwertiger,

• hochwertiges GPS-Gerät (z.B. MobileMapper 10 mit sehr guter Messgenauigkeit),

• Topografische Karten (z.B. TK 10 und TK 25),

• geländegängiger PKW (z.B. SUZUKI Jimny).

Bei der Nestsuche kommen das GPS-Gerät und die TOP-Karten gleichzeitig zum Einsatz. Zur Vor-
bereitung eines Kartiertages analysieren die Kartierer ihr Kontrollgebiet und machen sich mit Hilfe der 
vorhandenen Kartengrundlage mit dem Baumbestand im Gebiet vertraut, den sie nach Greifvogel-
nestern absuchen wollen. Gleichzeitig werden die GPS-Geräte (MobileMapper10) mit einem digitalen 
Datenbestand zum Kontrollgebiet ausgestattet, der ihnen bei der Orientierung behilflich ist. Neben den 
Grenzen des Kontrollgebietes sind dies Daten zum gesamten Gehölzbestand (z.B. Wald, Feldgehölze, 
Baumreihen, Baumalleen und Solitärbäume), das vollständige Wegesystem, Straßen, Trassen (Eisenbahn, 
Hochspannungsleitungen u.ä.), Gewässer (Flüsse, Bäche, Gräben, Standgewässer) sowie die Siedlungs-
struktur. Soweit vorhanden und gewünscht können auch CIR-Luftbilder und topografische Karten auf-
gespielt werden.

3.3  Zu erfassende Daten

Es ist der jährliche Brutbestand (Brutnachweis und Brutverdacht) des Rotmilans zu erfassen. Brüten 
in der aktuellen Kartiersaison in den Alt- und Vorjahresnestern des Rotmilans andere Vogelarten, sollten 
diese Brutnachweise mit dokumentiert werden (Feststellen des Brütens). Brutnachweise (Fund des Nest-
baumes) sind mit Hilfe eines GPS-Gerätes einzumessen. Bei Paaren mit Brutverdacht wird das Zentrum 
des ermittelten Revieres im GIS digitalisiert. Unter strikter Bewertung der jedem einzelnen Revier zu-
grundeliegenden Erkenntnisse ist eine Bestandsangabe zu ermitteln. Während der Brutbestand mit aus-
schließlich Brutnachweisen als absolute Zahl angegeben wird, ist der Brutbestand, der sich als Summe 
aller Brutnachweise und Revierpaaren mit Brutverdacht zusammensetzt, als Spanne anzugeben.

Neben den Brutbestandsdaten werden weitere wichtige Daten erfasst (Baumart des Nestbaumes, Nest-
höhe, Stammumfang des Nestbaumes u. ä.), um weiterführende Auswertungen durchführen zu können. 

3.4 Nestersuche und Kontrolle

Die Nestersuche erfolgt jährlich systematisch und flächendeckend innerhalb des gesamten 
Kontrollgebietes.

Zu Beginn des Projektes erfolgt im Winterhalbjahr in allen Kontrollgebieten eine flächendeckende Nest-
kartierung bis Ende März. Dieser Nestbestand dient als Grundlage für das erste Kartierjahr im jeweiligen 
Kontrollgebiet. Bei der erstmaligen winterlichen Greifvogel-Nestsuche wird der gesamte Gehölzbestand 



innerhalb der Kontrollfläche des jeweiligen Projektgebietes abgefahren bzw. abgelaufen und nach 
Greifvogelnestern abgesucht. Dazu wird der gesamte Altbaumbestand im Kontrollgebiet kontrol-
liert (Bäume mit einer Höhe ab ca. 15-20 m und einem Stammdurchmesser ab ca. 20-30 cm). Dies sind 
insbesondere Gehölze der freien Feldflur mit Solitärbäumen, Baumreihen, Baumalleen und flächigen 
Baumbeständen wie Baumgruppen und Feldgehölze bis ca. 3 ha, Gehölze im Siedlungsbereich und 
alle Waldbestände. Während der Waldbestand vom Waldrand in das Innere des Waldes nur mit einer 
Tiefe von mindestens 150 m zu untersuchen ist, werden alle anderen Gehölzstrukturen vollständig 
auf das Vorhandensein von Milannestern kontrolliert. Dabei können linienhafte Gehölzbestände und 
Solitärbäume zunächst mittels Fernglas auch aus einiger Entfernung (bis ca. 500 m Entfernung zum 
Gehölz) abgesucht werden, bevor man zielgerichtet ein gefundenes Greifvogelnest aufsucht und es 
einmisst. Alle flächigen Feldgehölze und Waldgebiete müssen durch Ablaufen untersucht werden.

Mit der Besetzung der Rotmilanreviere ab März sind im gesamten Kontrollgebiet die im Winter erfassten 
Nester auf Besatz zu kontrollieren und sämtliche Revierbesetzungen (Territorialverhalten, Balz, sonst. 
Bruthinweise) zu erfassen. Sind Milannester der Winterkartierung nicht besetzt, muss zeitnah (wenige 
Tage später) die Besatzkontrolle wiederholt werden (Zweitkontrolle). Bei negativem Ergebnis wäh-
rend der Zweitkontrolle muss zeitnah die Suche nach einem eventuellen Nestneubau im Revier erfolgen.

Die Milannester werden im Verlaufe der Brutsaison mehrfach kontrolliert und ihre Besetzung und ihr 
Bruterfolg ermittelt (Einzelheiten siehe Kartierzeiten). Sollten Unsicherheiten bestehen, ist der Brutplatz 
wiederholt aufzusuchen. Unnötige Störungen sowie das Aufsuchen der Nester bei Regenwetter sind zu 
vermeiden.

Die jährliche Brutbestandserfassung baut auf dem Kenntnisstand und den Erfassungen aus den Vor-
jahren, speziell aus dem direkten Vorjahr auf. Der erfasste Brutbestand (Brutnachweis und Brutverdacht) 
bildet die Kartiergrundlage für die neue Brutsaison. Bevor die Erfassung des Brutbestandes im aktuellen 
Kartierjahr erfolgt, ist im vorherigen Winterhalbjahr für alle Reviere mit Brutverdacht eine Nesternach-
suche durchzuführen. Dabei ist ein ausreichend großer Suchraum festzulegen und potentielle Brut-
habitate auf bisher unbekannte Nester (Brutverdacht) abzusuchen. Diese „Nester-Nachsuche“ ist bis 
Ende Februar der aktuellen Brutsaison abzuschließen.

Diese Verfahrensweise wiederholt sich für alle anschließenden Kartierjahre bis zum 
Projektende.

3.5 Hinweise für die Geländearbeit

Nachfolgende Hinweise zur Geländearbeit sollen bei der Erfassung der Brutpaare praktische Hilfe-
stellung leisten.

Nestkontrolle auf Besetzung

• Gezieltes Aufsuchen der bekannten Nester und Kontrolle auf Besetzung. Dabei wird der Nestbaum 
von allen Seiten kontrolliert und darauf geachtet, ob der Altvogel brütend auf dem Nest sitzt (in der 
Regel ragt der Schwanz über das Nest mehr oder weniger deutlich heraus).

• Können keine Rotmilane festgestellt werden, ist ein längeres Verweilen nicht notwendig. 

• Keine Kontrolle bei Regen.

Revieranzeigende Verhaltensweisen

Um bei der Suche der Nester neuer Brutpaare den Nestbereich möglichst eng einzugrenzenden, 
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muss auf revieranzeigende Verhaltensweisen (sog. Territorialverhalten) geachtet werden. In seinem Leit-
faden11 zur Rotmilanerfassung 2011 / 2012 beschreibt der DDA die wichtigsten von ihnen. 

Beispiele:

11 https://www.dda-web.de/downloads/surveyplaners/rotmilan_leitfaden_d.pdf

Demonstrationsflug „Schweben über dem Nestbereich“ 

Einzelvögel oder Paare „stehen“ vergleichsweise häufig in ein- bis dreifacher Baumhöhe über dem Brut-
platz. Einflüge in den Wald erfolgen dabei immer ganz in der Nähe des Nestes.

Exponiertes Sitzen im Nestbereich

In Ruhepausen sitzen Rotmilane häufig im Kronenbereich, auf Baumspitzen oder starken Seitenästen in 
der Nähe des Nestes. Dieses Verhalten lässt sich sowohl in waldrandnahen Bereichen als auch in Feld-
gehölzen oder Baumreihen feststellen.

Flug aus dem Jagdgebiet zum Nestbereich

Einzelvögel oder während der Balzzeit auch Paare, steigen dabei in der Thermik hoch und fliegen an-
schließend in gerichtetem Gleitflug geradlinig zum Neststandort. 

 

Abbildung 5: Brütendes Rotmilanweibchen. Die Schwanzgabelung ist gut zu sehen. © U. Lerch.



Anhang 3: Übersicht der gewählten Nestbaumarten

Verteilung der Rotmilannester auf Baumarten, Daten aus dem Rotmilanprojekt 2014 - 2019

Insgesamt wurden 16 Baumarten als Nestbäume zur Brut genutzt. Als Hauptbaumarten im Projekt erweisen 
sich Kiefer, Eiche, Pappel, Buche, Erle und Esche. Kiefer (20 %) und Eiche (19 %) dominieren vor Pappel 
(17  %) und Buche (16 %) sowie Erle (11 %) und Esche (9 %). Auf Nestbäumen dieser sechs Baumarten 
fanden insgesamt 92,3 % aller Bruten statt.

Graphik und Text: Uwe Lerch

Verteilung der Rotmilannester auf Baumarten, Daten aus dem Rotmilanprojekt 2014 - 2019 
 
Insgesamt wurden 16 Baumarten als Nestbäume zur Brut genutzt. Als Hauptbaumarten im Projekt 
erweisen sich Kiefer, Eiche, Pappel, Buche, Erle und Esche. Kiefer (20 %) und Eiche (19%) dominieren 
vor Pappel (17 %) und Buche (16 %) sowie Erle (11 %) und Esche (9 %). Auf Nestbäumen dieser sechs 
Baumarten fanden insgesamt 92,3 % aller Bruten statt. 
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Anhang 4: Muster Anschreiben Privatwaldbesitzende 

Beispiel aus dem Projektgebiet NRW



Anhang 5: Während der Brutzeit erfasste Störungen Während der Brutzeit erfasste Störungen in den Kontrollgebieten  
im Rotmilanprojekt 2014-2019 

 

 

Graphik: Uwe Lerch 
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Anhang 6: Muster Horstschutzvereinbarung 

 

Biologische Station Oberberg 
Rotes Haus, Schloss Homburg 2 

51588 Nümbrecht 
Tel.: 02293/9015-22 
Fax.: 02293/9015-10 

Biologische Station Rhein-Berg 
Kammerbroich 67 

51503 Rösrath 
Tel.: 02205/949894-0 

Fax.: 02205/949894-99 
 

  

       

Freiwillige Vereinbarung zur Einrichtung einer Nestschutzzone 
zwischen 

 den Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg 

und 

Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Anschrift:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
            (nachfolgend „Waldeigentümer“ genannt) 

Gemarkung:  

Flur:  

Flurstück:  

 

Als Waldeigentümer wurde ich durch Herrn Schöllnhammer über einen Neststandort bzw. ein Brutvorkommen 

des Rotmilans im oben genannten Bereich informiert. Die Schutzbedürfnisse der Art wurden erläutert und ich 
erkläre mich freiwillig bereit, die im Folgenden aufgeführten Anforderungen an eine Horstschutzzone, sofern 

ich dies beeinflussen kann, einzuhalten (bitte ankreuzen): 

⃝ Erhaltung des Nestbaumes (gemäß §44 BNatSchG) 

Im Umkreis von 50 m um den Nestbaum ganzjährige 

⃝ Erhaltung des Bestandcharakters des Waldes (Beschirmung mind. 70%) 

⃝ Erhaltung von abgängigen bzw. toten Altbäumen nahe des Neststandortes 

Im Umkreis von 100 m um den Horstbaum im Zeitraum von Februar bis August des jeweiligen Jahres (Brut- 

und Aufzuchtphase) Verzicht auf forstwirtschaftliche Maßnahmen, insbesondere: 

⃝ Holzeinschlag  ⃝ Lagerung von Holz 

⃝ Rückemaßnahmen ⃝ Kompensationskalkungen 

⃝ Wegebau/Wegeinstandhaltung  ⃝ Auszeichnen von Bäumen 

 
Da der Rotmilan meist mehrere Jahre das selbe Nest nutzt, erkläre ich mich bereit, diese freiwillige 

Vereinbarung für die gesamte Zeit der Nutzung des Horstbaumes/meines Waldes durch den Rotmilan zu 

berücksichtigen. 
Mir ist bekannt, dass ich von dieser Vereinbarung jederzeit zurücktreten kann. 

 

……………………………………….., den …………………………… 

 

……………………………………….. 

(Waldeigentümer) 

 

Beispiel aus dem Projektgebiet NRW



Anhang 7: Daten zu Brutbestand & Reproduktion in den Projektgebieten
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Anhang 8: Prädationen 

Prädationen (n) Wald Offenland 
Prädation durch Habicht nachgewiesen (Nestkamera) 3 0 
Prädation durch Habicht vermutet (Rupfungsfunde) 19 10 
Prädation durch Marder nachgewiesen (Nestkamera) 0 1 
Prädation durch Raubwild vermutet (Rupfungsfunde) 4 1 
Gesamt 26 12

Ereignisse (n) Juv (n) Ereignisse % Jungvögel %

Prädationen insgesamt 38 59 100 100
Prädationen im Wald 26 43 68,4 72,9
Prädationen im Offenland 12 16 31,6 27,1
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Prädationen junger Rotmilane

Festgestellte Prädationen in den Kontrollgebieten des Rotmilanprojekts 2014 – 2019, Graphik und Tabelle: 
Uwe Lerch
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Anhang 9: Übersicht beratene Agrarumwelt- und Klima-Maßnahmen

Agrarumwelt- und Klima-Maßnahmen 

im Bereich Ackerbewirtschaftung

SH MV BB SN TH NI

Anbau mehrjähriges Feldfutter (Luzerne, 

Klee, Ackergras)

60901 - - AL3 A6 -

Anbau vielfältiger Kulturen, einschließlich 

mehrjähriges Feldfutter

FP962 FP500 - - A/V11 -

Strukturelemente auf Ackerflächen (Ge-

wässer- und Erosionsschutzstreifen, 

Schonstreifen)

- FP501

FP503

- AL1 A/V,

423, 424,

425

BS7

Mehrjähriger Schonstreifen für 

Ackerwildkräuter, Feldhamster, Rotmilan

- - - - A424 BS3, BS4, 

BS6

Kleinteiligkeit im Ackerbau, einschließlich 

mehrjähriges Feldfutter

60801 - - - - -

Ein- und mehrjährige Blühstreifen und 

Blühflächen

- FP502 - AL5c, d A/V411,

A/V412

BS2, 

BS11, 

BS12

Ein- und mehrjährige Brachen - - - AL5a, b - -

Naturschutzgerechte Ackerbewirtschaftung 

für Feldvögel

- - - AL6b - -

Nutzung von Acker als Grünland - - FP841a - A5 -

Umwandlung von Acker in Grünland - - FP841b - G7 -

Überwinternde Ackerstoppel - - - AL7 - -

Anlage von Hecken - - - - - BS8, BS9

Agrarumwelt- und Klima-Maßnahmen 

im Bereich Grünlandbewirtschaftung

SH MV BB SN TH NI

Extensiv-Grünland (Weiden und 

Mähweiden)

60101 

60201 

60301 

60401

60501

FP504

FP505

FP811a 

FP811b 

FP811c 

FP812d

- G11 GL11

Naturschutzfachlich wertvolles und arten-

reiches Grünland (Weiden, Mähweiden und 

Mähwiesen)

61101 

61201

FP506 FP820 GL1, 

GL5d, 

GL5e

G2 – G5 GL3, GL4, 

GL5, 

GL12, 

BB1, BB2

SH = Schleswig-Holstein, MV = Mecklenburg-Vorpommern, BB = Brandenburg, SN = Sachsen,  
TH = Thüringen, NI = Niedersachsen

Im Rotmilanprojekt beratene Agrarumwelt- und Klima-Maßnahmen im Bereich Acker- und Grünlandbewirt-
schaftung 2014 – 2019
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